
44 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesXI. GP. 

18. '5. 1966 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz. vom , mit 
dem ein bundeseinheitliches Dienstrecht für 
Landeslehrer für öffentliche land- und forst­
wirtschaftliche Berufs- und. Fachschulen ge.,. 
schaffen wird (Land- und forstwirtschaft­
li ches Landeslehrer-Dienstrech tsü berlei tungs-

gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen:' 

I. HAUPTSTüCK 

Allgemeine Bestimmungen 

§1. Anwendungsbereich 

Dieses Bundesgesetz regelt im Sinne des Arti­
kels 14 a Abs. 3 lit. b des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929 das Dienstrecht 
der im öffentlich-rechtlichen ,Dienstverhältnis 
stehenden Lehrer für öffentliche land- und forst­
wirtschaftliehe Berufs- und Fachschulen (land­
und forstwirtschaftliche Landeslehrer) sowie die 
Rechte und pflj.chten der Personen, die einen An­
spruch auf Ruhe(Versorgungs)bezug aus einem 
solchen Dienstverhältnis haben. Ausgenommen 
sind die Angelegenheiten 'des Artikels 14 a Abs.2 
lit. e des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas­
sung ·von 1929. 

§ 2. An wen dun g von fÜr B und e s-
I ehr erg e 1 t end e n Vor s c h ri f t e n 

(1) Auf ,die im § 1 genannten Persorien finden 
das Gehaltsüberleitungsgesetz, BGBl. Nr. 22/ 
1947, sowie jene gesetzlichen Vorschriften An­
wendung, die in den folgenden §§ 7, 24,25 
Abs .. 3, 48 und 58 auf sie für anwendbar erklärt 
werden. ' 

(2) Die im Sinne des Abs. 1 anzuwendenden 
gesetzlichen Vorschriften finden in ihrer jeweils 
geltenden Fassung, soweit sie für Bundeslehrer 
des Dienst- oder Ruhestandes oder deren Hinter­
bliebene gelten, mit der Maßgabe Anwendung, 
daß 

a) an die Stelle des Dienstverhältnisses zum 
Bund das Dienstverhältnis zu dem be­
treffenden Bundesland tritt, 

b) sofern in diesen Vorschriften auf ein frü­
heres oder gleichzeitiges Dienstverhältnis 
zu einem Bundesland Bezug genommen 
wird, an dessen Stelle ein früheres oder 
gleichzeitiges Dienstve'rhältnis zu einem an­
deren Bundesland oder zum Bund zu 'ver­
stehen ist; 

c) bezüglich der Erlassung von Verordnungen 
(Artikel 14 a Abs. 3 lit. b letztet Satz des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung, 
von 1929) sich die Zuständigkeit nach § 65 
Abs. 2 und 

d) bezüglich der Ausübung der Diensthoheit 
sich die Zuständigkeit nach § 3 richtet .. 

§ 3. D i.e n s t b e hör den 

Dienstbehörden (einschließlich de~ Qualifika­
tions- und. Disziplinarbehörden) im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind jene Behörden, die zur Aus­
übung der Diensthoheit über die im § 1 genann­
ten Personen hinsichtlich der einzelnen dienst­
behördlichen Aufgaben durch die gemäß Arti-' 
kel 14 a Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 14 a 
Abs. 3 lit. b des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 erlassenen Landesgesetze 
berufen sind. . , 

§ 4. Ein t eil u n g der I a n d - und f 0 r s t -
wirtschaftlichen Landeslehrer 

Die land- und forstwirtschaftlich·en Landes­
lehrer werden eingeteilt: 

a) nach den Verwendungsgruppen in Lehrer 
, der Verwendungsgruppe L 1, L 2 B, 

L 2 HS, L 2 V und L 3; 
b) innerhalb der Verwendungsgruppen nach 

Dienstzweigen ; 
c) nach den Schularten in Lehrer für öffent­

. liehe land- und forstwirtschaftliche Fach­
schulen und für öffentliche land- und forst­
wirtschaftliehe Berufsschulen; 

d) nach ihrer Dienststellung in Leiter und 
Lehrer; 

e) nach der Art des Dienstverhältnisses in 
provisorische und definitive Lehrer im 
Sinne des § 5 des Gehaltsüberleitungs­
gesetzes; 
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2 44 der Beilagen 

f) nach der örtlichen Dienstleistung in Lehrer, 
die unmittelbar einer Schule, und in Lehrer,­
die der Lehrerreserve zugewiesen sind; 

b) wer aus dem öffentlichen Dienst endas'sen 
worden oder während ei~es anhängigen 
Disziplinarverfahrens ausgetreten ist. 

g) innerhalb der unmittelbar einer Schule zu­
gewiesenen Lehrer in solche, die eine schul­
feste Stelle innehaben, und solche ohne 
schulfeste Stelle; 

h) nach dem Ausmaß der Beschäftigung in 
vollbeschäftigte . und teilbeschäftigte Lehrer. 

11. HAUPTSTüCK 

Das Dienstverhältnis 

§ 5. Ans tell u n g s e rf 0 r der n is se 

Als land- und forstwirtschaftlicher Landes­
lehrer kann nur angestellt werden, wer die all­
gemeinen und die besonderen Anstellungserfor­
d~rnisse (§§ 6 und 7) erfüllt und nicht von der 
Anstellung nach § 8 ausgeschloss~n ·ist. 

§ 6. A 11 gern ein e Ans tell u n g s­
erfordernisse 

. (1) Allgemeine Anstellungserfordernisse sind: 
a) die österreichische Staatsbürgerschaft, 
b) die volle Handlungsfähigkeit, wobei deren 

Beschränkung wegen Minderjährigkeit 
außer Betracht bleibt, 

c) die körperliche und geistige Eignung für 
das Wirken als Lehrer und Erzieher sowie 
- unbeschadet der Bestimmungen des § 8 
Abs. 2 - ein ehrenhaftes Vorleben,' 

d) ein Lebensalter von über 18 und unter 
40 Jahren bei Eintritt in den öffentlichen 
Dienst. 

(2) Von der Überschreitung der oberen Alters­
grenze des Abs. 1 lit. d kann ausnahmsweise 
Nachsicht erteilt werden, wenn die Anstellung 
im Interesse des Schulwesens gelegen ist. 

§ 7. Be s 0 n der e Ans tell u n g s­
erfordernisse 

Für die besonderen Anstellungserfordernisse 
gelten im Sinne des § 2 die Bestimmungen der 
Lehrer-Dienstzweigeverordnung, BGBL Nr. 103/ 
1958, welche gemäß Z. 2 der Anlage 1 zu § 1 des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 334/1965 als Bundes­
gesetz gilt. 

§- 8. Aus s chI i e ß u n g von der 
Anstellung 

(1) Von der Anstellung ist ausgeschlossen: 
a) wer wegen eines Verbrechens oder eines 

aus Gewinnsucht verübten oder die öffent­
liche Sittlichkeit verletzenden Vergehens 
oder einer solchen übertretung oder wegen 
der übertretung nach § 420 des Straf­
gesetzes rechtskräftig verurteilt worden ist, 
solange die Strafe nicht getilgt ist; 

(2) Von der Auss.chließung na.ch Abs. 1 kann 
in rücksichtswürdigen Fällen Nachsicht erteilt 
werden, soweit strafgesetzliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen und die Anstellung im 
Interesse des Schulwesens gelegen ist. 

§ 9. Ans tell u n g 

(1) Voraussetzung für die Anstellung als land~ 
und forstwirtschaftlicher Landeslehrer ist eine 
Bewerbung. 

(2) Bei der Auswahl der Bewerber ist zunächst 
auf die fachliche Eignung, ferner auf die Zeit, 
die seit Erfüllung der besonderen Anstellungs­
erfordernisse' vergangen ist, und auf die Rück­
sichtswürdigkeit der Bewerber im Hinblick auf 
ihre sozialen Verhältnisse Bedacht zu nehmen. 

(3) Für die Anstellung als Landeslehrer gelten 
im übrigen .die Bestimmungen der §§ 4- und 5 
des Gehaltsüberleitungsgestzes mit der Maßgabe, 
daß die Ernennung auf einen hinsichtlich Ver­
wendungsgl'uppe (§ 4 lit. a), Dienstzweig (§ 4 
lit. b), Schulart (§ 4 lit. c) und Dienststellung 
(§ 4 lit. d) bestimmten Dienstposten erfolgt. 

§ 10. Ans tell u n g s dJ e k r e t 

über die Anstellung ist ein Dekret auszu­
fertigen, in dem 'außer den im § 9 Abs. 3 vor­
geschriebenen Angaben auch der Amtstit.el und 
die besoldungsrechtliche Stellung sowie der Tag, 
an dem der Dienst anzutreten ist, anzugeben 
sind. Ferner ist in das Anstellungsdehet eine 
Belehrung über die Einbringung von Ansuchen 
um Anrechnung allfälliger Vordienstzeiten auf­
zunehmen. 

§ 11. B e .g i 11 n des Die n s t­
verhältnisses 

(1) Das Dienstverhältnis beginnt mit dem Tag 
der Zustellung des Anstellungs,dekretes, sofern 
darin nicht ausdrücklich ein späterer Tag be­
stimmt ist, frühestens jedoch - soweit nicht 
Abs. 2 anzuwenden ist - mit dem Tag des 
Dienstantrittes. 

(2) Im Falle der Anstellung dur·ch übernahme 
aus dem vertraglichen Landeslehrerdienstver­
hältnis zum gleichen Bundesland oder unmittel­
bar nach dem Ausscheiden aus dem öffentlich­
rechtlichen Landeslehrerdienstverhält.nis zu einem 
ander·en Bundesland beginnt das Dienst:verhält-

. nis mit dem Tag der Zustellung des Anstellungs­
dekretes, sofern darin nicht ausdrücklich ein 
späterer Tag 'bestimmt ist. 

(3) Im Falle der Anstellung unmittelbar nach 
dem Auss,cheiden aus dem öffentlich-rechtlichen 
Landeslehrerdienstverhältnis zu einem anderen 
Bundesland bleibt eine bereits erlangte Definitiv­
stellung im' Sinne des § 5 Abs. 1 des Gehalts­
überleitungsgesetzes gewahrt; ebenso ist die im 
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provisorischen Dienstverhältnis beim abgebenden 
Bundesland zurückgelegte Dienstzeit in die pro­
visorische Dienstzeit beim übernehmenden Bun­
desland im Sinne des § 5 Abs. 4 des Gehalts­
überleitungsgesetzes einzurechnen. 

§ 12. U n wir k sam we r den der 
An s te 11 un g 

Die Anstellung wird unwirksam, wenn der 
Dienst in den Fällen des § 11 Abs. 1 nicht am 
vorgeschriebenen Dienstan tri ttstag angetreten 
wird und 

a) die Säumnis nicht innerhalb einer Wöche 
nach dem vorgeschriebenen Dienstantritts­
tag wegen Krankheit oder sonstiger stich­
hältiger Gründe gerechtfertigt und der 
Dienst nicht am Tage nach Wegfall des 
Hinderungsgrundes angetreten wird oder 

b) die Säumnis länger als einen Monat dauert. 

§ 13. Die n s t gel ö b n i s 

(1) Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer hat binnen vier Wochen nach Beginn des 
Dienstverhältnisses (§ 11) das Dienstgelöbnisab­
zulegen. 

(2) Das Dienstgelöbnis hat folgenden Wort­
laut: 

"Ich gelobe, daß ich die Verfassung und die 
Gesetze der Republik österreich unverbrüchlich 
beachten, meine Pfll,chten als Lehrer getreulich 
erfüllen und meine ganze Kraft in den Dienst 
der Schule und des österreichischen Vaterlandes 
stellen werde." 

(3) Die Beifügung einer religiösen Beteuerung 
ist den land- und forstwirts·chaftlichen Landes­
lehrern freigestellt. 

(4) Die Angelobung ist vor dem hiezu beauf­
tragten Organ der Di'enstbehörde zu leisten. Die 
Gelöbnisformel ist nach Beisetzung des Datums 
vom angelobten land- und forstwirtschaftlichen 
Landeslehrer zu unterfertigen. Die erfolgte An­
gelobung ist im Standesausweis (§ 57) zu ver­
merken. 

§ 14. Ern e n nun gau f ei n en an der e n 
Die n s t p o's t e n 

(1) Für die Ernennung auf einen anderen 
Dienstposten gelten die Bestimmungen ·des § 16 
des Gehaltsüberleitungsgesetzes mit der Maßgabe, 
daß die Ernennung auf einen hins1chtlich Ver­
wendungsgruppe (§ 4 Iit. a), Dienstzweig (§ 4 
lit. b), Schulart (§ 4 lit. c) und DienststeIlung 
(§ 4 lit. d) bestimmten Dienstposten erfolgt. 

(2) Die Ernennung auf einen anderen Dienst­
posten erfolgt auf Ansuchen; sie ist nur zulässig, 
wenn der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer die besonderen Anstellungserfordernisse 
(§ 7) hiefür erfüllt. 

(3) Soweit die Ernennung auf einen anderen 
Dienstposten mit der Verleihung einer schul­
festen Stelle (§ 19) verbunden wird, ist ,auf die 
Vorschriften des § 21 Bedacht zu nehmen. 

(4) über die Ernennung auf einen anderen 
Dienstposten ist ein Dekret auszufertigen, in 
dem außer den im Abs. 1 vorgeschriebenen An­
gaben ·auch der Amtstitel und die besoldungs­
rechtliche Stellung anzugeben sind. 

§ 15. Zu w eis u n gun d Ver set z u n g 

(1) Der land- und forstwirtschaftl,j,che Landes­
lehrer ist entweder unmittelbar einer Schule zur 
Di~nstleistung oder der Lehrerreserve zuzu­
weIsen. 

(2) Unter Aufhebung der jeweiligen Zuweisung 
kann der land- und forstwirts,chaftliche Landes­
lehrer von Amts wegen oder auf Ansuchen jeder­
zeit durch eine anderweitige Zuweisung an eine 
andere Schule oder zur Lehrerr.eserve versetzt 
werden (Versetzung), sofern er jedoch eine schul­
feste Stelle innehat, nur in den Fällen des § 20. 

(3) Ein land- und forstwirtschaftlicher Landes­
lehrer kann ohne seine Zustimmung nur einer 
Schule jener Schul art zugewiesen werden, die 
seiner Ernennung (§ 9 Abs. 3 und § 14 Abs. 1) 
entspricht. . 

(4) Land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer, die an einer land- und forstwirtsch.aft­
hchen Schule (Stammschule) nicht die volle Lehr­
verpflichtung (§§ 35 bis 37) erfüllen, können 
unter Beachtung aer Bestimmungen des' Abs. 3 
erforderlichenfalls gleichzeitig mehreren benach­
barten Schulen zugewiesen werden. 

(5) Bei aer Versetzung von Amts wegen ist 
auf die Rücksichtswürdigkeit des land- und forst­
wirtschaftlichen Landeslehrers im Hinblick auf 
seine sozialen Verhältnisse und auf sein Dienst­
alter so weit Rücksich,t zu nehmen, als dienstliche 
Interessen nich~ gefährdet werden. 

(6) Die Verwendung eines land- und forst­
wirtschaftlichen Landeslehrers in der Lehrer­
reserve soll ohne Zustimmung des Landeslehrers 
nach Möglichkeit zwei Jahre nicht überschreiten. 

(7) Soweit eine Zuweisung an eine Schule mit 
der Verleihung einer schulfesten Stelle (§ 19) ver­
bunden wird, ist auf die Vorschriften des § 21 
Bedacht zu nehmen. 

(8) Bei Versetzung in einen anderen Dienstort 
ist eine angemessene übersiedlungsfrist zu ge­
währen. 

§ 16. Die n s t tau s c h 

Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrern 
kann auf Ansuchen von ihrer Dienstbehörde ein 
Dienststausch bewilligt werden; Bei La.nd- und 
forstwirtschaftlichen Landeslehrern verschiedener 
Bundesländer kommt die Bewilligung des Dienst­
tausches einer Anstellung (§ 9 Abs. 3) im über­
nehmenden Bundesland und einem Ausscheiden 
(§ 24) aus dem Dienstverhältnis des abgebenden 
Bundeslandes gleich. 

2 
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4 44 der Beilagen 

§ 17. V 0 rü b erg ehe n deZ ~ w eis un g 

(1) Ein der Lehrerreserve zugewiesener land­
und forstwirtschaftlicher Landeslehrer ist einer 
Stammschule und von dieser nach Bedarf anderen 
Schulen vorühergehend zur Dienstleistung zuzu­
weIsen. 

(2) Darüber hinaus, insbesondere wenn die 
Lehrerreserve erschöpft ist, kann aus dienstlichen 
Gründen, vor allem zur Vertretung abwesender 
Lehrer, ein land- und forstwirtschaftlicher Lan­
deslehrer innerhalb oder außerhalb seines Dienst­
ortes einer anderen Schule derselben oder einer 
anderen Schulart vorübergehend zugewi·esen 
werden. 

(3) Die Bestimmungen des § 15 Abs. 4 bis 6 
gelten sinngemäß auch für die vorübergehende 
Zuweisung. 

(4) Der Inhab~r einer schulfesten Stelle kann 
nur mit seiner Zustimmung länger als drei 
Monate innerhalb eines Schuljahres vorüber­
gehend einer anderen Schule zugewiesen werden. 

§ 18. Vor übe r ge he n d e Ver wen dun g 
bei eine r Die n s t s tell e de r Ver w a 1-

tung 

(1) Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer kann bei Bedarf- mit seiner Zustimmung 
unter Freistellung von der Unterrichtserteilung 
vorübergehend zu einer ang-emessenen Dienst­
leistung einer Dienststelle der Landesverwaltung 
(einschließlich des land-und forstwirts-ch.aftlichen 
Förderungsdienstes) zugewiesen werden. Darüber 
hinaus kann der land- und forstwirtschaftliche 
Landeslehrer nach Beendigung eines Lehrganges, 
der sich nur auf einen Teil des Jahres erstreckt, 
auch ohne seine Zustimmung vorübergehend zu 
einer seiner Ausbildung angemessen-en Dienst­
leistung einer Dienststelle der Landesverwaltung 
(einschließlich des land- und forstwirtschaftlichen 
.Förderungsdienstes) zugewiesen werden: 

(2) Der Zustimmung des land- und forstwirt~ 
schaftli-chen Landeslehrers bedarf es in den Fällen 
des Abs. 1 erster Satz nicht, wenn die vorüber­
gehende Verwendung bei einer Dienststelle der 
Landesverwaltung (einschließlich des land- und 
forstwirtschaftlichen Förderungsdienstes) und für 
einen Zeitraum erfolgt, in dem der Landeslehrer 
auf Grund eines amtsärztlichen Zeugnisses wegen 
seines gesundheitlichen oder die Gesundheit der 
Schulkinder gefährdenden Zustandes zwar für 
den Schuldienst, nicht aber für den Verwaltungs­
dienst ung.eeignet ist. 

(3) Der land- und forstwirtschaftEche La·ndes­
lehrer unterliegt für die Dauer einer solchen 
Verwendung den für die Bedienst,eten dieser 
Dienststelle geltenden Bestimmung-en über Un­
terstellung, besondere Pflichten sowie Arbeits­
zeit und Feiertagsruhe. Ist die Verwendung bei 
einer' Dienststelle der Verwaltung für mindestens 
ein Schuljahr vorgesehen, so sind in diesem Zeit­
raum die für die Bediensteten der Dienststelle 

·der Verwaltung geltenden Bestimmungen über 
den Urlaub mit der Abweichung anzuwenden, 
daß an Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr 
tritt. 

§ 19. Schulfeste Stellen 

(1) Schulfeste Stellen sind die Leiterstellen der 
land- und forstwirtschaftlichen Fach~chulen und 
die Leiterstellen der interna,tsmäßig geführten 
land- und forstwirtschaftlichen Berufsschulen, 
soweit solche Berufss·chulen nicht mit einer land­
und forstwirtschaftlichen Fach~chule organisa­
tori~ch verbunden sind. 

(2) Von den sonstigen Lehrerstellen an land­
und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fach­
schulen ~owie von den LeitersteIlen an land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsschulen, die nicht 
unter Abs. 1 fallen, sind jene zu ermitteln, 
deren dauernder Bestand bei Berücksich·tigung 
der vorau'Ssichtlichen Schülerzahl gesichert ist. 

(3) Von den gemäß Abs. 2 ermittelten Lehrer­
steIlen an land- und forstwirtschaftlichen Fach­
schulen ist mindestens die Hälfte' der Stellen 
- ohne Zuzählung der LeitersteIlen und der 
Stellen der Lehrerreserve - als schuHest zu er­
klären. Von den gemäß Abs. 2 ermittelten Stel­
len an land- und forstwirtschaftlichen Berufs­
schulen sind jene LeitersteIlen und mindestens 
die Hälfte jener Lehrerstdlen, die für die Be­
setzung mit hauptamtli,chen Berufsschulleitern 
beziehungsweise Berufsschullehrern in Betracht 
kommen, als schulf-est zu erklären. 

(4) Die gemäß Abs. 3 erklärte Schulfestigk'eit 
darf nur bei wesentlich.er Knderung der maß­
gebenden Umstände (Abs. 2) aufgehoben werden. 

(5) Die Erklärung und Aufhebung der Schul­
festigkeit hat durch Verordnung der landes· 
gesetzlich hiezu berufenen. Behörde zu erfolgen. 

§ 20. Wir k u n g de r s c h u I fes t e n 
Stellen 

Der Inhaber -einer,schulfesten Stelle kann unter 
Bedachtnahme auf die Vorschriften des § 15 nur 

a) mit seiner Zustimmung oder 
b) im Falle der Unvereinbarkeit gemäß § 23 

oder 
c) bei Aufhebung der Schulfestigkeit oder 
d) bei Auflassung der Stelle oder 
e) im Falle des durch Disziplinarerkenntnis 

(§ 58) au&gesprochenen Verlustes der aus 
der Innehabung einer schulfesten Stelle 
fließenden Rechte 

an eIne andere Schule oder zur Lehrerreserve 
versetzt werden. 

§ 21. B e set z u n g de r s c h u lf e s t e n 
Stellen 

(1) Die schulfesten Stellen können nur defini­
tiven land- und forstwirtschaftlichen Landes-
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lehrern, die die besonderen Anstellungserforder­
nisse (§ 7) für den betreffenden Dienstposten er" 
füllen, verliehen werden. 

(2) Die schulfesten Stellen sind - ausgenom­
men im Falle des Diensttausches (§ 16) vQn In­
habern solcher Stellen - im Ausschreibungs­
und Bewerbungsverfahren zu besetzen. 

(3) Die freigewordenen Stellen sind ehestens, 
längstens jedoch innerhalb von sechs Monaten 
nach Freiwerden in den zur Veröffentlichung 
amtlicher Mitteilungen der ausschreibenden Be­
hörde bestimmten Verlautbarungsblättern aus­
zuschreiben. Unter freigewordenen Stellen sind 
auch solche zu verstehen, deren Inhaber die aus 
der ilnnehabung einer schulfesten Stelle fließen­
den I Rechte auf Grund eines Disziplill'arerkennt­
niss es verloren haben. Schulfeste Stellen, die 
dur~ übertritt ihres Inhabers in den dauernden 
Ruhestand von Gesetzes wegen (§ 67 des Ge­
haltsüberleitungsgesetzes) frei werden, sind so 
zeitgerecht auszuschreiben, daß sie im Zeitpunkt 
des Freiwerdens besetzt werden können. 

(4) Die Bewerbungsgesuche sind innerhalb eines 
Monates nach dem Ausschreibungstag im Dienst­
wege einzureichen; die Zeit der Hauptferien ist 
in diese Frist nicht einzurechnen. Nicht recht­
zeitig eingereichte Bewerbungsgesuche gelte!}. als 
nicht eingebracht. 

(5) Für die Besetzung der schulfesten Stellen 
ist die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde 
zuständig. 

(6) Bei der Besetzung der schulfesten Stellen 
ist auf die Gesamtbeurteilung, auf den Dienst­
rang sowie auf die Rücksiehtswürdigkeit der Be­
werber im Hinblick auf ihre sozialen Verhält­
nisse Bedacht zu nehmen. Land- und forstwirt­
schaftliche Landeslehrer, die ihre schulfeste Stelle 
durch Auflassung der Stelle verloren haben (§ 20 
lit. d), sind bevorzugt zu behandeln. 

(7) Die Verleihung hat erforderlich·enfalls un­
ter gleichzeitiger Ernennung (§ 14) oder unter 
gleichzeitiger Zuweisung an die betreffende 
Schule (§ 15) oder unter gleichzeitiger Ernennung 
und Zuweisung zu erfolgen. 

(8) Unterbleibt die Verleihung der ausgeschrie­
benen Stelle, so ist diese Stelle bis zur ordnungs­
gemäßen Besetzung im Bewerbungsverfahren 
weiterhin auszuschreiben. 

(9) Das Besetzungsverfahren ist ohne un­
nötigen Verzug mit tunlichster Beschleunigung 
durdlzuführen. 

§ 22. Ver t r e tun g des S c h u 11 ci t e r S 

und Betrauung mit der Leitung 

(1) Im Falle einer Verhinderung des Leiters 
wird er von dem der Schule zugewiesenen 
dienstrangältesten Lehrer der jeweils höchsten 
Verwendungsgruppe vertreten. Das gleiche gilt 
jeweils sinngemäß im Falle der Verhinderung 
des Vertreters oder des nach Abs. 2 mit der 
Leitung betrauten Lehrers. 

(2) Nach zweimonatiger Verhinderung des 
Leiters einer Schule ist, erforderlichenfalls unter 
gleichzeitiger vorübergehender Zuweisung (§ 17), 
ein land- und forstwirtschaftlicher Landeslehrer, 
der die besonderen AnstelJungserfordernisse (§ 7) 
für die betreffende Schulart erfüllt, mit der Lei­
tung zu betrauen, wenn in diesem Zeitpunkt 
das Ende der Verhinderung nicht innerhalb 
eines weiteren Monates mit Sicherheit zu erwar­
ten ist. Die Betrauung hat unverzüglich zu er­
folgen, wenn zu erwarten ist, daß die Verhinde­
rung länger als drei Monate dauern wird, oder 
wenn die Leiterstelle frei geworden ist. 

§ 23. U n ver ein bar e Ver wen dun gen 

(1) Land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer , die miteinander verheiratet, in gerader 
Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie ver­
wandt oder verschwägert sind oder zueinander 
im Adoptivverhältnis stehen, dürfen an dersel­
ben Schule im dienstlichen Verhältnis der über­
und Unterordnung nur verwendet werden, wenn 
dadurch Interessen des Dienstes nicht gefährdet 
werden. 

(2) Die Verwendung zweier Landeslehrer an 
derselben Schule ist unzulässig, wenn ihre Ehe 
für nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden 
worden ist. 

§ 24. Ver set z u n gin den Ruh e s. t a n d 
und Auf lös u n g des D ie n s t ve r h ä I t­

nisses 

Für die Voraussetzung·en und das Verfahren 
für die Versetzung in den zeitlichen oder dau­
ernden Ruhestand und die sich daraus ergeben­
den rechtlichen Wirkungen sowie für die Auf­
lösung des Dienstverhältnisses gelten im Sinne 
des § 2 die Bestimmungen der §§ 81 bis 94 der 
Lehrerdienstpragmatik, RGBl. Nr. 319/1917. 

III. HAUPTSTüCK 

Pflichten 

§ 25. A 11 g e m ein e P f 1 ich t e n 

(1) Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer hat die Aufgaben seines Lehr- und Er­
ziehungsamtes nach bestem Wissen und Können 
zu erfüllen und jederzeit die Interessen des 
Schulwesens zu wahren. Er hat stets auf das Wohl 
det ihm anvertrauten Schüler bedacht zu sein 
und im Unterricht und in aUen sonstigen dienst­
lichen Angelegenheiten strenge Unparteilichkeit 
und Uneigennützigkeit zu beobachten. Ferruer 
hat er stets nach seiner beruflichen Fortbildung 
bestrebt zu sein. 

(2) Der land- und forstwirtschaftliche Landes- . 
lehrer ist verpflichtet, die Rechtsvorschriften zu 
beachten und den Weisungen der Dienstbehörden 
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und sonstigen Vorgesetzten' gewissenhaft nach­
zukommen, soweit diese zur Erteilung der Wei­
sungen zuständig sind und die Befolgung, der 
Weisungen nicht gegen strafgesetzliche Vor­
schriften verstoßen würde. 

(3) Für die Amtsverschwiegenheit, die Einhal­
tung des Dienstweges, das Verhalten bei Dienst­
verhinderung, das ungerechtfertigte Fernbleiben 
vom Dienst, die Ausübung einer Nebenbeschäf­
tigung und die Geschenkannahme gelten im 
Sinne des § 2 die Bestimmungen der §§ 24, 28, 
33, 37 und 38 der Lehrerdienstpragmatik, RGBl. 
Nr. 319/1917. 

§ 26. Ver ha I t e n 

(1) Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer hat seinen Vorgesetzten mit Achtung zu 
begegnen, sich gegenüber anderen Lehrern kol­
legial lind hilfsbereit zu erweisen sowie den 
Schülern erzieherisch richtig und den Erziehungs­
berechtigten taktvoll entgegenzukommen. 

(2) Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer hat in und außer Dienst das Ansehen des 
Lehrstandes zu wahren und alles zu vermeiden, 
was dem Vertrauen, das seine Stellung erfordert, 
widerspricht. 

(3) Der land.: und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer ist auch im Ruhestand verpflichtet, das 
Ansehen des Lehrstandes zu wahren. 

§ 27. Auf e nt hai t 

(1) Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer hat seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort 
so zu wählen, daß er den dienstlichen Verpflich­
tungen voll nachzukommen vermag. 

(2) Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer hat der Dienstbehörde seine Anschrift be­
kanntzugeben und jede Anderung unverzüglich 
zu melden. 

(3) Ob und inwieweit Schulleitern und Leh­
rern Naturalwohnungen Z1.lr V,erfügung zu 
stellen sind, bestimmt die Landesgesetzgebung 
(Artikel 14 a Abs. 3 lit. b Bundes-Verfassungs­
gesetz in der Fassung von 1929). 

§ 28. L ehr amt I ich e P f I ich t e n 

(1) Der land- urrd fors·twirtschaftliche Landes­
lehrer ist zur Erteilung regelmäßigen Unterrich­
tes verpflidltet (Lehrverpflichtung) und hat die 
vorgeschriebene Unterrichtszeit einzuhalten. 

(2) Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer hat auf die Erzielung eines gedeihlichen 
Unterrichtes bedacht zu sein, insbesondere hat 
er sich auf den Unterricht sorgfältig vorzube­
reiten, diesen nach dem vorgeschriebenen Lehr­
plan und nach pädagogischen Grundsätzen ge­
wissenhaft zu erteilen, für die Eneichung der 
vorgeschriebenen Lehrziele zu sorgen, die Lern­
erfolge der Schüler zu überwachen, deren Arbei­
ten zu überprüfen und auf die Schüler ·erziehe­
risch einzuwirken. 

(3) Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer hat nach der jeweiligen Diensteinteilung 
die Schüler in der Schule auch 15 Minuten vor 
Beginn des UnterridItes, in den Unterrichts­
pausen - ausgenommen die bei geteiltem Un­
terricht zwis·chen dem Vor- und Nachmittags­
unterricht liegende Zeit - und unmittelbar nach 
Beendigung des Unterrichtes beim Verlassen der 
Schule sowie bei allen schulbehördlich angeord­
neten oder genehmigten Schulveranstaltungen 
innerhalb und außer halb des Schulhauses zu be­
aufsichtigen. Hiebei hat er insbesondere auf die 
körperliche Sicherheit und auf die Gesundheit 
der Schüler zu achten und Gefahr.en nach Kräf­
ten abzuwenden. 

(4) Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer hat die ihm obliegenden administrativen 
Aufgaben (wie Führung von Amtsschriften, Ver­
waltung der Lehrmittelsammlungen, der Schüler­
und Lehrerbücherei, der L,ernmittel, der Schul­
werkstätte, der Lehrküche, des Lehrgartens und 
ähnlicher Einrichtungen) gewissenhaft durchzu­
führen, an den Lehrerkonferenzen teilzunehmen 
sowie erforderlichenfalls das Amt des Klassen­
vorstandes zu führen. 

(5) Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer kann bei Bedarf verpflichtet werden, an 
dem der Schule angeschlossenen Internat Erzie­
herdienst zu leisten beziehungsweise seiner Aus­
bildung angemessene Tätigkeiten in dem der 
Schule angeschlossenen Lehrbetrieb beziehungs­
weise Lehrhaushalt zu verrichten; er kann ferner 
im Schüler- und Absolventenberatungsdienst ver­
wendet werden. 

(6) Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer hat auf ein enges Zusammenwirken von 
Schule und Elternhaus im Interesse der Schüler 

'bedacht zu sein und den Eltern oder sonstigen 
Erziehungsberechtigten innerhalb der hiefür fest­
gesetzten oder vereinbarten Sprechzeit zur Aus­
sprache über die Schüler zur Verfügung zu 
stehen. 

§ 29. P f 1 ich t end e s Lei t e r s 

(1) Außer den in den §§ 25 bis 28 und 30 ange- ' 
führten Pflichten obliegt dem Leiter die päd­
agogische und. verwaltungsmäßige Leitung der 
Schule und des allenfalls angeschlossenen Lehr­
betriebes und des Schülerheimes. Insbesondere 
hat er darauf zu achten, daß die an der Schule 
tätigen Lehrer ihre lehramtlkhen und sonstigen 
dienstlichen Pflichten erfüllen. Es obliegt ihm die 
Zuweisung der Lehrer an die einzelnen Klassen 
unter tunlicher Berücksichtigung berechtigter 
Wünsche der einzelnen Lehrer und unter Be­
dachtnahme auf eine möglichst gleichmäßige Be­
schäftigung der' Lehrer im Rahmen ihrer Lehr­
befähigung und Lehrverpflichtung, die Verant­
wortung für die Erstellung des Stundenplanes 
und die Leitung der Lehrerkonferenzen. Er, hat 
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den ordnungsgemäßen Zustand der Schulliegen­
schaften und ihrer Einrichtungen zu überwachen 
und wahrgenommene, Mängel nachweislich dem 
Schulerhalter zu melden. 

(2) Der Leiter einer öffentlichen land- und 
forstwirtschaftlichen Berufs- oder Fachschule hat 

hievon kann nur aus wichtigen öffentlichen Inter­
essen abgegangen werden. Das Ausmaß der Ver­
tretungskosten ist nach dem Entgelt eines Ver­
tragslehrers der der Verwendungsgruppe des ver­
tretenen land- und forstwirtschaftlichen Landes­
lehrerserttsprechenden Entlohnungsgruppe des 
Entlohnungsschemas II L, Entlohnungsstufe 1, zu 
berechnen. 

in der Regel während der Unterrichtszeit im 
Schulbereich anwesend zu sein. Im Falle einer 
vorübergehenden Abwesenheit während der Un­
terrichtszeit hat er für seine Vertretung mög­
lichst unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen § 
des § 22 Abs. 1 vorzusorgen. An Schulen, an 
denen der Unterricht vor- und nachmittags statt­
findet, kann die Dienstbehörde die Anwesen­
heitspfHcht des Leiters unter Bedachtnahme auf 
die Erfordernisse der Schule einschränken, wobei 
für die Vertretung ebenfalls im Sinne des § 22 
Abs. 1 vorzusorgen ist. 

32. A n r e c h nun g von Weg z e i t e n 
auf die Lehrverpflichtung 

Hat ein land- und forstwirtschaftlicher Lan­
deslehrer an mehreren Schulen (Exposituren) zu 
unterrichten (§ 15 Abs. 4), so wird ihm die nach 
den örtlichen Verhältnissen erforderliche Zeit 
(Geh-, Warte- und Fahrzeit) für die Zurück­
legung des Hin-, Zwischen- und Rückweges zwi­
schen seinem Wohnsitz und den einzelnen Schu­
len (Exposituren) auf die Erfüllung der Lehrver­
pflichtung so weit, als sie die jeweils an einem 
Tag erforderliche Zeit (Geh-, Warte- und Fahr­
zeit) für die Zurücklegung des Hin- und Rück­
weges zwischen seinem Wohnsitz und dem Sitz 
der Stammsch:ule überschreitet, zur Hälfte auf 
die Lehrverpflichtung von 24 Wochenstunden 
angerechnet. Die Vorschriften über Reisegebüh­
ren werden hiedurch nicht berührt. 

§ 30. L ehr ver p f I ich tun g 

(1) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung (§ 28 
Abs. 1) richtet sich nach den Bestimmungen der 
§§ 35 bis 42. Der Iand- und forstwirtschaftliehe 
Landeslehrer ist hiebei nach Möglichkeit im 
vollen Ausmaß seiner Lehrverpflichtung zur Un­
terrichtserteilung heranzuziehen. 

(2) Innerhalb des Ausmaßes seiner Lehrver­
pflichtung hat der land- und forstwiruchaftliche 
Landeslehrer erforderlichenfalls auch Unterricht 
in Gegenständen zu erteilen, für die er nicht 
lehrbefähigt ist, ferner Vertretungsstunden zu 
übernehmen und nichtverbindliche Gegenstände 
zu unterrichten. 

(3) Ober das Ausmaß der Lehrverpflichtung 
hinaus kann ein land- und forstwirtschaftlicher 
Landeslehrer nur aus zwingen,den Gründen zur 
Mehrdienstleistung bis zum Ausmaß von sieben 
Wochenstunden verhalten werden. 

§ 31. Lehrpflichtermäßigung 

§ 33. L ehr ve r p f 1 ich tun g bei V e r­
wen dun g a n ver s chi e den e n S c h u­
len oder in verschiedenen Fächern 

Unterrichtet ein land- und forstwirtschaft­
licher Landeslehrer an mehreren Schulen oder in 
mehreren Fächern, für die das Ausmaß der Lehr­
verpflichtung verschieden ist, so ist das zur Er­
füllung der LehrverpfliChtung erforderliche Aus­
maß seiner Bes'chäftigung in der Weise zu ermit­
teln, daß zu der Zahl der Wochenstunden, für 
welche die zeitlich geringere Lehrverpflichtung 

(1) Die Lehrverpflichtung kann auf Ansuchen gilt, die im Verhältnis der geringeren zur höhe· 
des land- und forstwirtsmaftlrchen Landeslehrers ren Lehrverpflichtung umgerechneten Wochen­
herabgesetzt werden (Lehrpflichtermäßigung). stunden, für welche die zeitlich höhere Lehrver­
Eine solche Lehrpflichtermäßigung ist nur im pflichtung gilt, zugezählt werden, bis das Aus­
öffentlichen Interesse - sofern dies unter Be- maß der geringeren Lehrverpflichtung erreicht 
dachtnahme auf die Erf~rdernisse des Unterrichts ist. 
möglich ist - oder aus gesundheitlichen Grün- ; 
den, die in der Person des land- und forstwirt-! 
schaftlichen Landeslehrers liegen, zulässig; in § 34. 
letzterem Falle darf die Ermäßigung nicht mehr b ei 
als die Hälfte des Ausmaßes der Lehrverpflich-

Behandlung von Bruchteilen 
der Feststellung der Lehr­

verpflichtung 
tung betragen. 

(2) Eine im öffentlichen Interesse gewährte 
Lehrpflichtermäßigung ist mit einer anteiligen 
Minderung der Bezüge höchstens bis zum Aus­
maß der Vertretungskosten zu verbinden, wenn 
und soweit der land- und forstwirtschaftliche 
Landeslehrer aus der Tätigkeit, die zur Lehr­
pflichtermäßigung Anlaß gab, Einkünfte bezieht; 

Ergeben sich bei der Ermittlung des Ausmaßes 
der Lehrverpflichtung nach den §§ 30 bis 42 zu­
letzt nicht volle Wochenstunden, so ist ein 
Bruchteil bis einschließlich einer halben Wochen­
stunde auf die nächstniederigere volle Wochen­
stunde abzurunden und ein Bruchteil von mehr 
als einer halben Wochenstunde auf die nächst­
höhere W ochenstundc aufzurunden. 
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§ 35. 
tun g 
la nd-

Aus maß der L ehr ver p flic h­
der Lehrer für öffentliche 

und forstwirtschaftliche 
Berufsschulen 

Die Lehrverpflichltung der Lehrer für öffent­
liche land- und forstwirtschaftliche Berufsschulen 
- mit Ausnahme der Religionslehrer (§ 37) -
beträgt für den Unterricht in den fachtheore­
tischen und allgemeinbildenden Gegenständen 
24 Wochenstunden, für den praktischen Unter­
richt 28 Wochenstunden. 

§ 36. Aus maß der L ehr ver p f I i ch­
tung der Lehrer für öffentliche 
land- und forstwirtschaftliehe 

Fachschulen 

Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer 
an öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen 
Fachschulen - mit Ausnahme der Religions­
lehrer (§ 37) - beträgt 

a) für den Unterricht in den fachtheoretischen 
Gegenständen sowie in den Gegenständen 
Rechnen und Deutsche Sprache 20 Wochen­
stunden, 

b) für den Unterricht in den hauswirtschaft..: 
lichen und' allgemeinbildenden Gegenstän­
den, ausgenommen in den Gegenständen 
Rechnen und Deutsche Sprache, 24 Wo­
chenstunden und 

c) für den praktisdlen Unterricht 28 Wochen­
stunden. 

§ 37. Ausmaß der Lehrverpflich­
tung der Religionslehrer 

Die Lehrverpflichtung der Religionslehrer an 
öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen Be­
rufs- und Fachschulen beträgt 23 Wochenstun­
den. 

§ 38. L ehr ver p flic ht u n g der Lei t e r 

Das Ausmaß der Lehrv.erpflkhtung für Leiter 
öffentlimer land- und forstwirtschaftlicher Be­
rufs- und Fachschulen richtet sich nach der Zu­
weisung dieser Schulen zu den Dienstzulagen­
gruppen im Sinne des § 57 des Gehaltsgesetzes 
1956, BGBL Nr. 54. Das Ausmaß der Lehrver­
pflichtung des Leiters beträgt bei Zuweisung der 
Schule zur 

a) Dienstzulagengruppe V 
16 Wochenstunden, 

b) Dienstzulagengruppe IV 
12 Wochenstunden, 

c) Dienstzulagengruppe III 
8 Wochenstunden, 

d) Dienstzulagengruppe II 
4 Wochenstunden, 

e) Dienstzulagengruppe I 
2 Wochenstunden 

der 24stündigen Lehrverpflichtung. 

§ 39. L ehr ver p f 1 ich t,u n g der L ehr er 
an I ehr gang s m ä ß i go der s ai so n­

maßig gefü.hrten Schulen 
Die Vor~chriften der §§ 35 und 37 sind auf 

Lehrer an lehrgangsmäßig oder saisonmäßig ge­
führten öffentlichen land- und forstwirtsd1aft­
lichen Berufs- und Fa~schulen, die während der 
unterrichtsfreien Zeit nicht bei einer Dienststelle 
der Landesverwaltung (einschließlich des land­
und forstwirtschaftlichen Förderungsdienstes) 
oder im Lehrbetrieb oder Lehrhaushalt verwen­
det werden, mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
die Gesamtzahl der Jahresstunden jener eines 
vergleidlbaren Lehrers einer ganzjährig geführten 
Schule entspricht. 

§ 40. Ver m i n der u n g der L ehr v e r­
pflichtung 

In die Lehrverpflichtung nach den §§ 35 bis 38 
werden mit der Maßgabe, daß die Gesamtver­
minderung nicht mehr als drei Wochenstunden 
beträgt, eingerechnet: 

1. für die Führung der Klassenvorstands­
geschafte eine Wochenstunde, bei mehr als 
drei Klassen zwei Wochenstunden der Lehrver­
pflichtung von 24 Wochenstunden; 

2. für die Verwaltung der organisationsmäßig 
vorgesehenen und tatsächlich bestehenden Schü­
ler- und Lehrerbüchereien, der audio-visuellen 
Unterrichtsbehelfe (Bild- und Tonträger) und 
der Laboratoriumseinrichtungen je eine halbe 
Wochenstunde, insgesamt jedoch höchstens 
eine Wochenstunde der Lehrverpflichtung von 
24 Wochenstunden; 

3. für die Verwaltung einer organisationsmäßig 
vorgesehenen Lehrwerkstätte eine Wochenstunde 
der Lehrverpflichtung von 28 Wochenstunden; 

4. bei Erteilung von praktischem Unterricht 
für die Verwaltung, Vorbereitung (Zurichtung) 
und Ausgabe des Arbeitsmaterials, sofern diese 
Aufgaben nicht von einem anderen Bediensteten" 
zu besorgen sind, 

a) eine Wochenstunde der Lehrverpflichtung 
von 28 Wochenstunden, wenn der Lehrer in 
diesem Unterricht mehr als 14 Wochen­
stunden verwendet wird, 

b) eine halbe Wochenstunde der .Lehrverpflich­
tung von 28 Wochenstunden, wenn der 
Lehrer in diesem' Unterricht mit 14 oder 
weniger Wochenstunden verwendet wird; 

5. für Lehrer an land- und forstwirtschaft­
lichen Berufsschulen überdies für den Unterricht 
in Gegenständen, in denen lehrplanmäßig Schul­
arbeiten zulässig sind, eine Wochenstunde, bei der 
Erteilung dieses Unterrichtes in mehr als vier 
Klassen. zwei Wochenstunden der Lehrverpflich-
tung von 24 Wochenstunden. . 

§ 41.Einrechnung sonstiger Tätig­
keiten in die Lehrverpflichtung 

(1). Zeiten, in denen der land- und f~rstwirt­
schaftliehe Landeslehrer auf Grund einer Verfü-
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gung gemäß § 28 neben seiner Unterrichts tätig­
keit im Lehrbetrieb oder im Lehrhaushalt ver­
wendet wird, werden zur Hälfte auf die Lehr­
verpflichtung von 24' Wochenstunden ange­
rechnet. 

(2) Desgleichen werden Tätigkeiten, während 
der ein land- und forstwirtschaftlicher Landes­
lehrer neben seiner Unterrichtstätigkeit auf 
Grund einer Verfügung gemäß § 18 oder § 28 
bei einer Dienststelle der Landesverwaltung (ein­
schaießlich des land- und forstwirtschaftlichen 
Förderungsdienstes) tätig ist, z~r Hälfte auf die 
Lehrverpflichtung von 24 Wochenstunden ange­
rechnet. 

(3) Das Gesamtausmaß der Wochendienstlei­
stung eines land- und forstwirtschaftlichen Lan­
deslehrer darf das Ausmaß der Amts(Arbeits)­
zeit eines Verwaltungsbeamten nicht übersteigen. 

(4) Für Zeiten, in denen keine Unterrichts­
erteilung erfolgt, kann keine Vergütung für 
Mehrleistungen im Sinne des § 61 des Gehalts­
gesetzes 1956 erfolgen. 

§ 42. Ein r e c h nun g der Erz i ehe r­
t ä t i g k e i t 1 n die L ehr ver p f I i c h­

tun g 

(1) Land- und forstwirtschaftlichen Landes­
lehrern, die an öffentlichen land- und forstwirt­
schaftlichen Berufs- oder Fachschulen im Rahmen 
einer bestehenden Diensteinteilung als Erzieher 
verwendet werden, wird diese Tätigkeit nach fol­
gendem Schlüssel in die Lehrverpflichtung einge­
rechnet: 

bei einer Diensteinteilung von 
a) zwei Tagen Erzieherdienst und einem Tag 

dienstfrei zu zwei Drittel der Lehrver­
pflichtung; 

b) einem Tag Erzieherdienst und einem Tag 
dienstfrei zur Hälfte der Lehrverpflichtung; 

c) einem Tag Erzieherdienst und zwei Tagen 
dienstfrei zu einem Drittel der Lehrver­
pflichtung. 

(2) Bei einem anderen Umfang der Erzieher­
tätigkeit ist diese in der im Abs. 1 dargestellten 
Art verhältnismäßig 1U die Lehrverpflichtung 
einzurefchnen. 

IV. HAUPTSTOCK 

Rechte 

§ 43. Amt s ti tel 

(1) Die Amtstitel der land- und forstwirt­
schaftlichen Landeslehrer sind durch Verordnung 
festzusetzen. Sie sind gesetzlich geschützt. 

(2) Für Leiter und Lehrer der einzelnen Schul­
arten .sind hiebei unterschiedliche Amtstitel fest­
zusetzen, wobei dem Dienstalter entsprechende 
Stufen vorgesehen. werden können. 

(3) In gleicher Weise kann für verdiente land­
und forstwirtschaftliche Landeslehrer anläßlich 
ihres übertrittes oder ihr-er Versetzung in den 
dauernden Ruhestand die Möglichkeit der Ver­
leihung eines für Leiter der betreffenden Schul­
art bestimmten Amtstitels vorgesehen werden. 

§ 44. Ur 1 au b 

(1) Der land- und forstwirtschaftlid1e Landes­
lehrer an ganzjährig geführten Schulen ist wäh­
rend der Dauer der Schulferien vom Dienst be­
urlaubt, soweit in den folgenden Absätzen nicht 
anderes bestimmt ist. Dem land- und forstwirt­
schaftlichen Landeslehrer an einer saisonmäßig 
geführten Schule gebührt - soweit nicht die Be­
stimmungen des § 18 Abs. 3 letzter Satz anzu­
wenden sind - ein Urlaub im Ausmaß von 
26 Werktagen; dieses Ausmaß erhöht sich um 
zwei Werktage für jeden in Vollbeschäftigung 
im Unterricht verbramten Monat des Schul­
jahres, das in dem Kalenderjahr endet, für das 
der Urlaubsanspruch gilt. Die in die Weihnachts­
und Osterferien fallenden Werktage sind nicht 
einzurechnen. 

(2) Der Leiter ist verpflichtet, drei Werktage 
vor Schulbeginn und- drei Werktage nach Schul­
schluß am Dienstort anwesend zu sein. 

(3) Im übrigen hat der Leiter durch eine ent­
sprechende Urlaubseinteilung dafür Sorge zu tra­
gen, daß unaufschiebbare Leitungsgeschäfte wäh­
rend der Zeit seines Urlaubes wahrgenommen 
werden, wobei er auch die seiner Schule zuge­
wiesenen Lehrer unter tunlicher Berücksichtigung 
berechtigter Wünsche - im möglichst gleichen 
Maße heranziehen kann. 

(4) Der land- und forstwiruchaftliche Landes­
lehrer hat seinem unmittelbar Vorgesetzten für 
die Zeit seines Urlaubes die Anschrift bekanntzu­
geben, unter der ihm auf dem kürzesten Weg 
amtliche Verständigungen zukommen können. 

§ 45. A u ß e r 0 r den t I ich e r U r lau b 

(1) Außer den Fällen des § 44 kann der land­
und forstwirtschaftliche Landeslehrer über sein 
Ansuchen wegen wichtiger Familienangelegen­
heiten, zur Wiederherstellung seiner vollen Ge­
sundheit, im öffentlichen Interesse, ferner in 
rücksichtswürdigen Fällen auch zur Fortbildung, 
zu Studienzwecken oder aus anderen' Gründen 
beurlaubt werden~ 

(2) Die Gewährung eines Urlaubes gemäß 
Abs. 1 von meht als drei Monaten ist an die Be­
dingung der Einstellung der Bezüge und Nicht­
anrechnung der Zeit des Urlaubes für die Vor­
rückung und für die Bemessung des Ruhegenus­
ses zu knüpfen. 

(3) Liegen rü:cksichtswürdige Gründe vor, so 
kann abweichend von den Bestimmungen des 
Abs. 2. em Urlaub gemäß Abs. 1 bis zu einem 
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Jahr - allenfalls unter Belassung der Bezüge 
oder unter Belassung der Bezüge gegen Ersatz 
der Vertretungs kosten - bei Anrecllnuhg der 
Zeit des Urlaubes für die Vorrückung und für 
die Bemessung des Ruhegenusses gewährt wer­
den. 

(4) Von den einschränkenden Bestimmungen 
des Abs. 2 und 3 kann nur bei Vorliegen schwer­
wiegender gesundheitlicher Gründe, die in der 
Person des land- und forstwirtsch:aftlichen Lan­
deslehrers liegen, oder aus wichtigen öffentlichen 
Interessen abgegangen werden. 

§ 46. R ü c k be ruf u n g vom U r lau b 

Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer kann während eines Urlaubes gemäß §§ 44 
und 45 zur Dienstleistung zurückberufen wer­
den, wenn dies aus wichtigen dienstlichen Grün­
den geboten ist. In diesem Falle ist ihm,sobald 
es der Dienst gestattet, die Fortsetzung des Ur­
laubes zu ermöglichen, und zwar in den Fällen, 
in denen sich der Urlaub nicht nach den Ferien 
richtet, im Ausmaß des noch nicht verbrauchten 
Urlaubsteiles. 

Bundesgesetzes vom 29. Feber 1956, BGBL 
Nr. 57, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr.16/1962, auch dann anzuwenden, wenn er 
Mitglied einer Landesregierung ist. 

(7) Sind die Voraussetzungen der Außerdienst­
steIlung entfallen, so hat sich der land- und forst­
wirtschaftliche Landeslehrer unverzüglich zum 
Dienstantritt zu melden. 

V. HAUPTSTüCK 

Besoldungs- und pensionsrechtliche Vorschriften 

§ 48. A n we n dun g von für B und e s­
I ehr erg e I t ende n b.e sol dun g s- und 

p e n s ion s r echt I ich e n Vor s c h r i f­
te n 

Für das Besoldungs- und Pensionsrecht gelten 
im Sinne des § 2 folgende Vors·chriften: 

a) das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, 
b) das Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340, 
e) das Pensionsüberleitungsgesetz, BGBl. 

Nr.187/1949, 
d) § 3 Abs. 2 des Pensionsge~etzes 1921, BGBl. 

Nr. 735, für die vordem Inkrafttreten des 
Pensionsgesetz.es 1965 aus dem Dienststand 
ausgeschiedenen Landeslehrer und ihre 

§ 47. Au ß erd i e n s t s tell u n g HinterbHebenen, 
(1) Bewirbt sich ein land- und forstwlrtschaft- e) die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. 

lieher Landeslehrer um das Mandat eines Abge- Nr. 133. 
ordneten zum Nationalrat oder zu einem Land- "'1 b h .. f' 1 d 

. A b' ch II § 49. B e zug e te J es c a tl g t e r an -tag, so 1st er von mts wegen IS na vo zoge- . d f . h f I' h L 
ner Wahl außer Dienst zu stellen. I uno r s t WIr t s c a t 1 cer a n-

deslehrer 
(2) Wird 'ein land- und forstwirtschaftlicher 

Landeslehrer Mitglied des Nationalrates oder des 
Bundesrates, so ist er für die Dauer des Mandates 
von Gesetzes wegen außer Dienst gestellt. 

(3) Wird ein: land- und forstwirtschaftlicher 
Landeslehrer Mitglied eines Landtages, so ist ihm 
die für die Ausübung seines Mandates erforder­
liche Freizeit zu gewähren. 

(4) Wird ein land- und forstwirtschaftlicher 
Landeslehrer Mitglied der Bundesregierung oder 
einer Landesregierung, so ist er von Amts wegen 
für die Dauer dieser Funktion außer Dienst zu 
stellen. 

(5) Ein gemäß Abs. '1, 2 und 4 außer Dienst 
gestellter land- und forstwirtschaftlicher Landes­
lehrer erleidet in seiner dienst- oder besoldungs­
rechtlichen Stellung keine Einbuße; er verbleibt 
- soweit es sich nicht um einen nach Abs. 4 
außer Dienst gestellten land- und forstwirt­
schaftlichen Landeslehrer handelt, auf den Abs. 6 
Anwendung findet - im ungescllmälerten Ge­
nuß seines Diensteinkommens, und es ist ihm die 
im Verhältnis außer Dienst zugebrachte Zeit für 
die V orrückung und für die Bemessung des 
Ruhegenusses anzurechnen. 

(6) Auf einen gemäß Abs. 4 außer Dienst ge­
stellten land- und forstwirtschaftlichen Landes­
lehrer sind die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 des 

(1) Der Monatsbezug der in einem öffent:1ich­
rechtlichen Dienstv·erhältnis teilbeschäftigten 
land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer für 

.einzelne Gegenstände beträgt für jede Wochen­
stunde 4 v. H. des Monatsbezuges eines vollbe­
schäftjgten land- und forstwirtschaftlichen Lan­
deslehrersder entsprechenden Verwendungs­
gruppe. 

(2) Zeiträume, während derer ein im öffentlich­
rechtlichen Dienstverhältnis stehender land- und 
forstwirtschaftlicher Landeslehrer in Teilbeschäf­
tigung verwendet wird, werden für die Vor­
rückung, wenn· die Beschäftigung wenigstens 
zehn Wochenstunden beträgt, voll, wenn sie 
wenigstens sechs Wochenstun·den beträgt, zur 
Hälfte, sonst zu einem Drittel angerechnet. 

(3) Den im Abs. 1, genannten land- und forst­
wirtschaftlichen Landeslehrern gebühren monat­
liche Ruhegenüsse, die nach zehn Dienstjahren 
40 v. H. der Ruhegenußbemessungsgrundlage 
(Abs. 4). betragen. Für die weitere Dienstzeit ist 
§ 46 Abs. 1 erster Satz des Gehaltsüberleitungs­
gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 
in Teilbeschäftigung zugebrachten Zeiträume, 
wenn di.e Beschäftigung wenigstens zehn Wochen­
stunden beträgt, voll, wenn sie wenigstens sechs 
Wochenstunden beträgt, zur Hälfte, sonst zu 
einem Drittel angerechnet werden. 
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(4) Die Ruhegenußbemessungsgrun~lage (§ 47· 
des Gehaltsüberleitungsgesetzes) der Im Abs. 1 
genannten land- und forstwirtschaftlichen Lan­
deslehrer richtet sich nach dem gemäß Abs. 1 
festgesetzten Monatsbezug. Die Zahl der Wochen­
stunden, die seiner Berechnung zugrunde zu legen 
ist, richtet sich nach dem Durchschnitt der Ge­
samtdienstzeit, wenn diese Berechnung infolge 
Fehlens der entsprechenden Unterlagen aber 
nicht möglich ist, nach dem Durchschnitt der 
letzten zehn im öff·entlich-rechtlichen Dienstver­
hältnis zugebrachten Jahre; hiebei sind Bruch­
teile von einer halben Wochenstunde und dar­
über als volle Stunden anzurechnen, Bruchteile 
bis zu einer halben Wochenstunde nicht zu be­
rücksichtigen. 

(5) Die Bezüge auf Grund der Abs. 1 bis 4 
dürfen den Monatsbezug (Ruhe- und Versor­
gungsgenuß) eines vollbeschäftigten Landes­
lehrers . der entsprechenden Verwendungsgruppe 
nicht übersteigen. 

§ 50. Bei t rag s ver r ·e c h nun g 

(1) Der aus Anlaß der Anrechnung von Vor­
dienstzeiten für die Bemessung des Ruhege­
nusses zu entrichtende besondere Pensionsbei­
trag oder zu leistende überweisungsbetrag fließt, 
soweit im Abs. 2 nimt anderes bestimmt ist, 
dem Bund insolange zu, als dieser den Pensions­
aufwand der im § 1 genannten Personen .trägt. 
Das gleiche gilt hinsichtlich des Pensionsbeitra­
ges im Sinne des § 22 des Gehaltsgesetzes 1956. 

(2) Tritt ein land- und forstwirtschaftlicher­
Landeslehrer im unmittelbaren Anschluß an das 
Ausscheiden aus seinem Dienstverhältnis zu 
einem Bundesland in ein pensionsversicherungs­
freies Dienstverhältnis zu einem anderen Bun­
desland als Landeslehrer, so ist der überweisungs­
betrag gemäß § 311 Abs. 2 des. Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes zinsenlos bis zum 
Ausscheiden aus dem neuen pensionsversiche­
rungsfreien Dienstverhältnis, längstens jedoch 
solange der Bund die Kosten der Besoldung der 
im § 1 angeführten Personen ·trägt, ge~tundet. 
Der frühere Dienstgeber hat dem PensIOnsver­
sicherungsträger den Übertritt des Landeslehrers 
anzuzeigen. 

(3) Leistungen aus der gesetzlichen Pensions­
versicherung, die bei der Anrechnung von Vor­
dienstzeiten für die Bemessung des Ruhegenusses 
als Beitrag gelten, sind von der sie empfangen­
den Gebietskörperschaft, wenn sie nicht selbst 
Trägerin des Pensionsaufwande.s ist, a.n ~iejeni?e 
Gebietskörperschaft zu überweisen, die Im Zeit­
punkt der Fälligkeit der einzelnen Leistung den 
Pensions aufwand für den betreffenden land- und 
forstwirtschaftlichen Landeslehrer trägt. 

(4) Bei teilweiser Tragung der Pensionslast ist 
in den Fällen der Abs.· 1 bis 3 eine anteilige 
überweisung vorzunehmen. 

§ 51. Ge w ä h run gau ß e r 0 r den t-
l ich ·e r Z u I ag e n, Ver S 0 r gun g s ge­

n ü ss e und Z u wen du n ge n 

(1) Es können gewährt werden: 
a) land- und forstwirtsmaftlichen Landes­

lehrern im aktiven Dienstverhältnis per­
sönliche, für den Ruhegenuß anrechenhare 
außerordentliche Zulagen, 

b) land- und forstwirtschaftlichen Landes­
lehrern und deren Hinterbliebenen außer­
ordentliche Zulagen zu den normalmäßigen 
Ruhe- und Versorgungsgenüssen, 

c) land- und forstwirtschaftlichen Landes­
lehrern und deren Hinterbliebenen außer­
ordentliche Versorgungsgenüsse und Zu­
wendungen. 

(2) Auf die Gewährung von außerordentlichen 
Zulagen, Versorgungsgenüssen und Zuwendungen 
im Sinne des Abs. 1 besteht kein Rechtsanspruch. 

(3) Außerordentliche Zulagen, Versorgungsge­
nüsse und Zuwendungen im Sinne des Ahs. 1 
dürfen nur insoweit gewährt werden, als dies 
zur Beseitigung von Härten angemessen ist; die 
Gewährung kann, wenn die Umstände, uhter 
denen sie erfolgte, sich ändern, jederzeit ganz 
oder teilweise widerrufen werden. 

VI. HAUPT STüCK 

Dienstbeschreibung und Standesausweis 

§ 52. Zeitpunkt der Die n st­
beschreibung 

(1) Die Dienstbeschreibung ist bei .land; ~nd 
forstwirtschaftlichen Landeslehrern, die wenIger 
als zehn Jahre im öffentlichen Schuldienst ver­
bracht haben, .am Ende eines jeden Schuljahres, 
b~i den übrigen land- und forstwirtschaftlichen 
Landeslehrern am Ende jedes dritten Schuljahres 
vorzunehmen. 

(2) Eine Dienstbeschreibung ist jedoch jeden­
falls am Ende eines Schuljahres vorzunehmen, 
wenn die letzte Gesamtbeurteilung (§ 54) "min­
derentsprechend" oder "nrcht entspre~end" ge­
lautet hat. Ferner ist eine Dienstbeschreibung am 
Ende des Schuljahres vorzunehmen, .in dem der 
land- und forstwirtschaftliehe Landeslehrer die 
Gehaltsstufe 9 erreicht. 

§ 53. I n hai t der Die n s t­
beschreibung 

(1) Die Dienstbeschreibung eines lan~- und 
forstwirtschaftlichen Landeslehrers hat elll Ge­
samtbild seines Wirkens als Lehrer, soweit er bei 
einer Dienststelle der Landesverwaltuhg . (ein­
schließlich des land- und· forstwirtschaftlichen 
Förderungsdienstes) verwendet wird,.auch hin­
s~chtlich dieser Tätigkeit, für den Zeitraum zu 
geben, auf den sich' die Dienstbesc~lreibung b~­
zieht· hiebei sind sein fachlich·es WIssen und die 
Kenn'tnisse der für die Ausübung des Dienstes 
nötigen Vorschriften, seine Gewissenhaftigkeit, 
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sein pädagogisches Geschick, seine Unterrichts- I (3) Gegen die Entscheidung über die Berufung 
und Erziehungserfolge, sein Verhalten (§ 26) und I ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. 
seine Eignung als Leiter beziehungsweise zum (4) Die rechtskräftige Gesamtbeurteilung ist 
Leiter zu berücksichtigen. in den Standesausweis (§ 57) einzutragen. 

(2) Die Dienstbeschreibung hat außerdem eine 
Gesamtbeurteilung zu enthalten. 

§ 54. Ge sam t b eu r t eil u n g 

(1) Für die Gesamtbeurteilung der Dienstbe­
schreibung sind folgende Bezeichnungen zu ver­
wenden: 

a) ausgezeichnet, wenn die Dienstleistung das 
Durchschnittsmaß erheblich übersteigt; 

b) sehr gut, wenn die Dienstleistung das 
Durchschnittsmaß übersteigt; 

c) gut, wenn die Dienstleistung dem Durch­
schnittsmaß .entspricht; 

d) miuderentsprechend, wenn die Dieust­
leistun.g unter dem Durchschnitt liegt oder 
Gründe zu ernster Bemängelung vorliegen; 

§ 57. Per s 0 n a 1 akt und S t a n d e s­
ausweis 

(1) Für jeden land- und forstwirtschaftlichen 
Landeslehrer ist von der Dienstbehörde ein Per­
sonalakt anzulegen und ein Standesausweis zu 
führen, der alle das Dienstverhältnis und die 
Bezugsberechnung . bestimmenden Angaben zu 
enthalten hat. . 

(2) Der land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer hat das Recht, in seinen Standesausweis 
Einsicht zu nehmen und sich davon Abschriften 
anzufertigen. 

(3) Der land- und forstwirts·chaftliche Landes­
lehrer hat die für seine dienstrechtl1che Behand­
lung benötigten Urkunden der Dienstbehörde 
vorzulegen und erforderlichenfalls beglaubigte 
Abschriften Zur Verfügung zu stellen. 

VII. HAUPTSTüCK 

Ahndung Von Pflichtverletzungen 

e) nicht entsprechend, wenn die Dienstleistung 
·erheblich unter dem Durchschnitt liegt 
oder trotz wiederholter Beanstandungen 
wesentliche Mängel ·aufweist. 

(2) Die Gesamtbeurteilung darf nicht in Ziffern § 
ausgedrückt werden. 

58. A n wen dun g von für B und e s­
I ehr erg e 1 t end end i s z i pli n a r­

rechtlichen Vorschriften 
(3) Zugleidl mit der Gesamtbeurteilung am 

Ende des Schuljahres, in d.em d:er land- und 
forstwirtsch·aftliche Landeslehrer die Gehalts­
stufe 9 errefcht, ist auszusprechen, ob er min­
destens eine seinem Dienstalter entspre.chende 
Durchschnittsleistung (§ 55 Abs. 3 des Gehalts­
gesetzes 1956) aufweist. 

§ 55. B e k a n n t gab e der G e sam t b e u r­
teilung 

(1) Die Gesamtbeurteilung ist dem land- und 
forstwirtschaftlichen Landeslehrer spätestens bis 
zu dem auf das Ende des Schuljahr.es, fü.r aas die 
Dienstbeschreibung erfolgt ist, folgenden 31. Ok­
tober s·chriftHch bekanntzugeben. 

(2) Jeder land- und forstwirtschaftliche Lan­
deslehrer hat das Recht, in seine Dienstbeschrei­
bung innerhalb von zwei Monaten na.ch Zustel­
lung der Gesamtbeul"'teilung Einsicht zu nehmen 
und sich davon Abschriften anzufertigen. 

§ 56. B e .r u fun g 

(1) Gegen die Gesamtbeurteilung kann der be­
urteilte lana- und forstwirtsch'aftliche - Landes­
lehrer Berufung erheben. 

(2) Die Berufung ist binnen zwei Wochen nach 
erfolgter Zustellung (§ 55 Abs. 1) bei der Be­
hörde, welche die Gesamtbeurteilung vorgenom­
men hat, einzubringen und von dieser der zur 
Berufungsentscheidung zustänaigen Behörde vor­
zulegen. Die Zeit der Hauptferien ist in die 
zweiwöchige Berufungsfrist nicht einzurechnen. 

Für die . Ahndung von Pflichtverletzungen 
finden im Sinne des § 2 die Bestimmungen des 
V. Abs·chnittes der Lehrendienstpragmatik, RGBI. 
Nr. 31911917, mit der Maßgabe Anwendung, daß 
als Disziplinarstrafe auch der Verlust der aus der 
Inneha.bung einer schulfesten Stelle fließenden 
Rechte ausgesprochen werden kann. 

§ 59. G n a de n r e c h t 

Die von Disziplinarbehörden rechtskräftig 
verhängten Disziplinarstrafen können im Gna­
denwegeerlassen oder gemildert, und es können 
deren Rechtsfolgen ganz oder teilweise nacl1ge­
sehen werden. Ferner kann im Gnadenweg ange­
ordnet werden, daß ein Disziplinarverfahren 
nicht eingeleitet oder ein eingeleitetes Diszipli­
narverfahren wieder eingestellt werde. 

VIII. HAUPTSTüCK 

übergangs-' und Schlußbestimmungen 
§ 60. 

(1) Der monatliche Dienstbezug der in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstvel1hältnis teilbe­
schäftigenland- und forstwirtschaftlichen Lan­
deslehrer für einzelne Gegenstände, die vor dem 
28. August 1951 angestellt worden sind und 
deren Bezug bisher nach den am 13. März 1938 
in Gehunggestandenen landes rechtlichen Bestim­
mungen für jede Wochenstunde 5 v. H. des Be­
zuges eines vollbeschäftigen land- und forstwirt­
schaftlichen Landeslehrers der entspre1chenden 
Verwendungsgruppe betragen hat, richtet sich 
weiterhin nach diesem Hundertsatz. 
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(2) Die bis zum 28. August 1951 in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis in Teilbe­
schäftigung zurückgelegten Dienstneiten sind für 
die Bemessung des Ruhegenusses mit den vollen 
Hundertsätzen gemäß § 46 Abs. 1 erster Satz 
des Gehaltsüberleitungsgesetzesa!l1zurechnen, so­
weit es sich nicht um Personen handelt, auf die 

(2) Zulagen, auf die ein land- und forstwirt­
schaftlidler Landeslehrer auf Grund seines 
Dienstverhältnisses wegen einer dur-ch den Krieg 
1914-1918 erlittenen Kriegsbeschädigung am 
13. März 1938 Anspruch hatte, gebühren im 
Sinne des § 85 des Gehaltsgesetzes 1956 weiter. 

§ 2 Abs.' 4 des Pensionsüberleitungsgesetzes An- § 63 
wendung findet. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-

(3) Auf die nkht vollbeschäftigten, in einem gesetzes sind auf die nach § 1 unter dieses Bundes­
öffentlich-rechtlichen Dienstvef1hältnis stehenden gesetz fallenden Personen die nachstehenden 
land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer, dienstrechtlichen Be~timmungeh, soweit sie noch 
denen bisher nach den am 13. März 1938 in Gel- in Geltung stehen, nicht mehr anzuwenden, so­
tung gestandenen landesrechtlichen Bestimmune I fe;n ni0t in diesem Bundesgesetz anderes be­
gen nur eine Remuneration zuel'kannt worden stimmt 1st: 
ist, finden die Bestimmungen des Abs. 1 und des a) das Landeslehrer-Gehaltsüberleitungsgesetz, 
§ 49 Abs. 1 und 2 glei.chfalls Anwendung. Ein BGBl. Nr. 188/1949, und die hiezu er-
Ruhe(Versorgu~gs)genuß steht ihnen oder ihren gangenen Novellen, ,BGBL Nr. 177/1951 
versorgungsberechtigten Angehörigen nach Maß- und BGBL Nr. 56/1956, 
gabe der Bestimmungen des Albs. 2 und des § 49 b) das Bundesgesetz vom 25. Juli 1956, BGBL 
Abs. 3 und 4 zu. Nr. 172, über das Gnadenrecht in Diszi-

(4) Auf land- und forstwirtschaft1ioche Landes- plinarangelegenheiten der Landeslehrer, 
lehrer, denen bisher nach den am 13. März 1938 c) die die Landeslehrer betreffenden dienst-, 
in Geltung gestandenen landesrechtlichen Bestim- gehalts-, pensions- und disziplinarrecht-
mungen auf Grund eines in Teilbeschäftigung lid1en Vorschriften der Bundesländer, 50-

zugebra,chten öffentlich-rechtlichen einschließlich weit es sich nicht um Vorschriften handelt, 
eines remunerierten Dienstverhältnisses ein die auf Grund des § 3 des Lehrerdienst-
dauernder ordentlich,er Ruhegenuß oder eine re.chts-Kompetenzgesetzes, BGB!. Nr. 88/ 
Provision zuerkannt worden ist, finden die Be- 1948, erlassen worden sind, 
stimmungen des Abs. 2 und des § 49 Abs. 3 d) § 66 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. 
und 4 Anwendung. I Nr. 340. 

(5) Die Bezüge auf Grund der Abs. 1 bis 4 ., , 
dürfen den Dienstbezug (Ruhe-. oder Versor- I ,(2) Die BestImmungen des Beamten-über­
gungsgenuß) eines vollbe.9chäftigten land- und lelt';l~gsgesetzes,. StGB!. Nr. 134/1945, und des 
forstwirtsch.aftlichen Landeslehl'ers der entspre- ~ehglO~sun:ernchtsgesetzes, BGBl. N r. 190/1949, 
chenden Verwendungsgnippe nicht übersteigen. I~ der Jewells ge1ten~en Fass~ng, werden durch 

§ 61 

Die erstmalige Einreihung von land- und 
forstwil'tschaftlichen Landeslehl'ern, die sich am 
13. März 1938 in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis als Lehrer befunden haben und 
noch nicht in die Verwendungs gruppen und Ge­
haltsstufen des Gehaltsüberleitungsgesetzes über­
geleitet worden sind, in die Verwendungs­
gruppen und die Gehaltsstufen des Gehalts- I 
gesetzes 1956 sowie die Überleitung der unter 
§ 1 fallenden Pensionsparteien, ist unter weiterer 
Anwendung der Bestimmungen des § 9 des Lan­
deslehrer-Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 188i1949, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 177/1951 und BGBl. Nr. 56/1956, 
durochzuführen. 

§ 62 

(1) Auf Grund der bisherigen Vorschriften zu­
erkannte besoldungs- und pensionsrechtliche An­
sprüche von land- und forstwirtschaftlichen Lan­
deslehrern des Dienst- oder Ruhesta-ndes oder 
ihren Hinterbliebenen beziehungsweise Ange­
hörigen bleiben unberührt. 

dieses Bundesgesetz I11cht beruhrt. 

§ 64 

(1) Dieses Bundesg~setz tritt am 1. September 
'1966 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes­
gesetzes können bereits von dem der Kund­
machung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an 
erlassen werden. Sie treten jedoch frühestens 
gleichzeitig mit diesem Bundesgesetz in Kraft. 

§ 65 

(1) Mit der Wahrnehmung der dem Bund 
gemäß Artikel 14 a Abs. 6 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 zustehen­
den Rechte ist das Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschalt betraut. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes­
gesetzes, ausgenommen die Verordnungen gemäß 
§ 19, sind. vom Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt, soweit ihre Bestimmungen 
finanzielle Auswirkungen für den Bund nach sich 
ziehen, außerdem im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen, zu erlassen. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Durch das Landeslehrer-Dienstrechtsüberlei" 
tungsgesetz 1962, BGBL Nr. 245, wurde für die 
Lehrer an Volks-, Haupt- und Sonderschulen, 
gewerblichen, kaufmännischen und hauswirt­
schaftlichen Berufsschulen und an polytechnischen 
Lehrgängen ein bundeseinheitliches Dienstrecht 
erlassen. Für die Landeslehrer an öffentlichen 
land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und 
Fachschulen finden die Bestimmung,en dieses Ge­
setzes keine Anwendung, wie ja überhaupt das 
Schulgesetzgebungswerk des Jahres 1962 das ge­
samte land- un'd forstwirtschaftliche Schulwesen 
nidü miterfaßt. Der wesentliche Grund, weshalb 
das LaDÜG. 1962 auf die land- und forstwirt­
schaftlichen Landeslehrer nicht Anwendung fin­
det, dürfte wohl darin zu suchen sein, daß die 
Ver hältnisse im Bereich des land- und forstwirt­
schaftlichen Schulwesens von jenen des allge­
meinen Schulwesens so verschieden sind, daß 
eine einfache Einbeziehung der land- und forst­
wirtschaftlichen Landeslehrer in den Wirkungs­
bereich des LaDÜG. 1962 nicht möglich gewesen 
wäre. Eines der Kernprobleme des Dienstrechtes 
der land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer, 
mit dem sich der vorliegende Gesetzentwurf aus-

- einanderzusetzen hat, ist die Tatsache, daß- im 
Bereich des land- und forstwirtschaftlichen Schul­
wesens eine große Zahl von Schulen besteht, bei 
denen nur während des Winterhalbjahres, also 
von November bis April, Unterricht erteilt 
wird. Es handelt sich hiebei um die land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsschulen und einen 
Teil der land- und forstwirtschaftlichen Fach­
schulen. Es ist notwendig, die an solchen Schulen 
in Verwendung stehenden Lehrer während der 
unterrichtsfr,eien Zeit in ei.ner ihrer Ausbildung 
entsprechenden Weise zu verwenden. Seit 
Jahren werden daher diese Lehrer während der 
unterrichtsfreien Zeit neben ihrer Verwendung 
in Lehreinrichtungen (Lehr betrieb u. dgl.) 
auch zur Mitarbeit im land- und forstwirtschaft­
lichen Förderungsdienst herangezogen. Die land­
,md forstwirtschaftlichen Landeslehrer werden 
aus diesem Grunde schon während ihrer Ausbil­
dung zum Lehrer gleichzeitig auch zum Förde­
rungsbeamten herangebildet. Diese Besonderheit 
des land- und forstwirtschaftlich,en Schulwesens 

hat auch auf andere Bereiche des Dienstrechtes, 
zum Beispiel den Urlaub, wofür der Entwurf 
eine vom LaDÜG. 1962 etwas abweichende Rege­
lung vorschlägt, Auswirkungen. 

Soweit für den Bereich des land- und forst­
wirtschaftlichen Schulwesens nicht vom LaDÜG. 
1962 abweichende Regelungen unbedingt not­
wendig si.nd, hält sich der vorliegende Entwurf 
im Interesse der Einheit der Rechtsordnung wört­
lich an die Bestimmungen des erwähnten Ge­
setzes. Nur dort, wo es wegen der Eigenarten 
des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens 
notwendig ist, sil1Jd abweichende Bestimmungen 
vorge'sehen. Es handelt sich hiebei insbesondere 
um die Verwendung der Lehrer im Internat und 
in den Lehreinrichtungen, die Lehrverpflichtung 
sowie die bereits erwähnte Verwendung im land­
wirtschaftlichen Förderungsdienst und die Ur­
laubsregelung. Hins,ichtlich der Einzelheiten darf 
auf den Besonderel1J Teil der Erläuternden Be­
merkungen verwiesen werden. 

Die verfassungsgesetzliche Grundlage des vor~ 
liegenden Gesetzentwurfes stellen die mit den 
Bestimmungen des Lehrerdienstrechts-Kompe­
tenzgesetzes 1948 inhaltlich weitgehend überein­
stimmenden Regelungen des im Entwurf vor­
liegenden Art. 14 ades Bundes-V erfassungsge­
setzes in der Fassung von 1929 dar. Gemäß 
diesen verfassungsrechtlichen Regelungen ist in 
den Angelegenheiten des Dienstrechtes - aus­
genommen die Behördenzuständigkeit - für die 
Lehrer an öffentlichen land- und forstwirtschaft­
lichen Berufs- und Fachschulen und Erzieher in 
Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwie­
gend für Schüler dieser Schulen bestimmt sind, 
die Gesetzgebung Bundessache und die Voll­
ziehung Landessache. Vom Wirkungsbereich des 
vorliegenden Entwurfes ausgenommen ist aber 
das Dienstrecht .der Lehrer und Erzieher an land­
und forstwirtschaftlichen Fachschulen, die vom 
Bund erhalten werden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf umfaßt acht 
Hauptstücke. Das 1. Hauptstück enthält allge­
meine Bestimmungen, das· H. Hauptstück die ge­
setzlichen Regelungen über das Dienstverhältnis, 
das IH. Hauptstück regelt die Pflichten des Lan­
deslehrers, das IV. Hauptstück seine Rechte, das 
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V. Hauptstück behandelt die besoldungs- und 
pensionsrechtlichen Vorschriften, das VI. Haupt­
stück enthält die Bestimmungen über die Dienst­
beschreibung und den Standesausweis, das 
VII: Hauptstück Bestimmungen über die Ahn­
dung von Pflichtverletzungen und das VIII. 
Hauptstück die Übergangs- und Schlußbestim­
mungen. 

Im einzelnen ist zu den Bestimmungen des 
vorliegenden Entwurfes noch folgendes zu be­
merken: 

Zu § 1: 

Gemäß dem in Aussicht genommenen Art. 14 a 
Abs. 3 lit. b B.-VG. soll das Dienstrecht der 
Lehrer für öffentliche land- und forstwirtschaft­
Jidle Berufs- und Fachschulen und der Erzieher 
für jene Schüler heime, die ausschließlich oder 
vorwiegend für Schüler dieser Schulen bestimmt 
sind, Bundessache in der Gesetzgebung und Lan­
dessache in der Vollziehung sein. 

Die Regelung der Behördenzuständigkeit zur 
Ausübung der Diensthoheit über die in Rede 
stehenden Lehrer wird aber nach dem Entwurf 
eines Art. 14 a auch in der Gesetzgebung Lan­
dessache sein. Hiezu darf auf § 3 verwiesen wer­
den. Weiters mußte sichergestellt werden, daß 
das Dienstrecht der Lehrer an öffentlichen land­
und forstwirtschaftlichen Fachschulen, die vom 
Bund erhalten werde~ (Art. 14 a Abs. 2 lit. e 
B.-VG.), VOm Anwendungsbereich des vorliegen­
den Gesetzentwurfes ausgenommen ist. 

Zur Unterscheidung von den -Landeslehrern 
an Volks-, Haupt- und Sonderschulen, gewerb­
lidlen, kaufmännischen und hauswirtsdlaftlidl-en 
Berufsschulen und an polytechnischen Lehrgän­
gen werden die Landeslehrer an öffentlichen 
land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fach­
schulen im vorliegenden Entwurf "land- und 
forstwirtschaftliche Landeslehrer" bezeichnet. 

Zu § 2: 

Diese Bestimmung deckt sich, abgesehen von 
der Zitierung der verfassungs rechtlichen Basis, 
wörtlich mit § 2 des LaDÜG. -1962. 

Zu § 3: 

Gemäß Art. 14 a Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 14 a Abs. 3 lit. b des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung des Entwurfes einer Bun­
desverfassungsgesetz-Novelle ist Landessache die 
Gesetzgebung und Vollziehung in den Ange­
legenheiten der Behördenzuständigkeit zur Aus­
übung der Diensthoheit über die Lehrer der 
öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen Be­
rufs- und Fachschulen. Diese Regelung entspricht 

-auch der im Bereich des allgemeinen Schulwesens 
getroffenen Kompetenzverteilung. Durch die 
vorliegenden Bestimmungen wird die Verbin­
dung hergestellt zwischen dem im vorliegenden 

Entwurf geregelten materiellen Dienstrecht und 
den jeweiligen Landesgesetzen über di'e Behör­
denzuständigkeit in den Angelegenheiten des 
Dienstrechtes. 

Zu § 4: 

Diese Einteilung stimmt weitgehend mit § 4 
LaDÜG. 1962 überein. Nicht aufgenommen .in 
den vorliegenden Gesetzentwurf wurde die Ein­
teilung in klassenführende Lehrer (Klassenlehrer), 
Lehrer für Fadlgruppen (Fadlgruppenlehrer) 
und Lehrer für ·einzelne Gegenstände gemäß § 4 
lit. d LaDÜG. 1962, weil sie im land- und for5t­
wirtsd1aftlichen Schulwesen nicht anwendbar 
sind. Aus dem gleichen Grunde wurde auch in 
lit. d des vorliegenden Entwurfes ein Stellver­
treter des Leiters einer Berufsschule nidlt vorge­
sehen. 

Zu §§ 5 bis 14: 

Diese Bestimmungen entspredlen - abgese­
hen von Anpassungen an die Terminologie im 
land- und forstwirtschaftlichen Schulwesen -
wörtlich den §§ 5 bis 14 des LaDÜG. 1962 in 
der geltenden Fassung. 

Zu erwähnen wäre, ,daß im § 11 Abs. 2 und 3 
unter Landeslehrerdienstverhältnis sowohl ein 
solches nach dem LtDÜG. 1962 als auch ein 
soldles nach dem vorliegenden Entwurf zu ver­
stehen ist. 

Zu § 15: 

Diese Bestimmungen entsprechen inhaltlich 
dem § 15 LaDÜG. 1962. Zur Anpassung an die 
Terminologie des land- und forstwirts-chaftlichen 
Schulwesens mußte zum Teil eine andere Formu­
lierung gewählt werden. 

Zu § 16: 

Die Bestimmungen des § 16 Abs. 1 LaDÜG. 
1962 wurden unverändert übernommen. Eine 
Übernahme der Bestimmungen des Abs. 2 war 
nicht möglich, weil audl der in unmittelbarem 
Zusammenhang stehende § 21 Abs. 5 LaDÜG. 
1962 aus den dort dargestellten Gründen in den 
vorliegenden Entwurf nicht aufgenommen 
wurde. 

Zu § 17: 

Diese Bestimmung deckt sich weitestgehend mit 
§ 17 LaDÜG. 1962. Lediglich im Abs.3 ist 
- abweichend vom LaDÜG. 1962 -'- die sinn­
gemäße Anwendung der Bestimmungen des § 15 
Abs. 3 für die vorübergehende Zuweisung nicht 
vorgesehen. 

Zu § 18: 

Durch Abs. 1 soll sidlergestellt werden, daß 
der land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer 
während der unterrichtsfreien Zeit auch gegen 
seinen Willen zu einer angemessenen Tätigkeit 
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bei einer Dienststelle der Verwaltung (einschließ­
lich des land- und forstwirtschaftlichen Förde­
rungsdienstes) herangezogen werden kann .. Im 
übrigen, das heißt während des Schuljahres, soll 
er nur mit seiner Zustimmung, erforderlidlen­
falls auch unter gänzlicher oder Deilweiser Frei­
stellung von der Unterrichtserteilung, vorüber­
gehend bei einer Dienststelle der Verwaltung 
(einschließlich des land- und forstwirtschaftlichen 
Förderungsdienstes) eingesetzt werden können. 

Während des Zeitraumes, in dem ein land­
und forstwil'tschaftlicher Landeslehrer ausschließ­
Hch bei einer Dienststelle der Verwaltung (ein­
schließlidl des land- und forstwirtschaftlichen 
Förderungsdienstes) verwendet wird, sollen für 
ihn die für die Bediensteten der Verwaltungs­
dienststellen geltenden Vorschriften über U nter­
stellung, besondere Pflichten, Arbeitszeit und 
FeiertagsruheAnwendung finden. Die Urlaubs­
vorschriften, die für die Bediensteten der Ver­
wa�tung gelten, sollen für ihn jedoch nur dann 
zur Anwendung kommen, wenn er mehr als 
ein Schuljahr ausschließlich ·bei einer Dienststelle 
der Verwaltung (einschließlich des land- und 
forstwirtschaftlichen Förderungsdienstes) ver­
wendet wi11d. 

Zu § 19: 

§ 19 übernimmt mit den sinngemäß notwen­
digen Abänderungen die Bestimmungen d~s § 19 
des LaDÜG. 1962 über die schulfesten Stellen. 
Die unterschiedliche Behandlung der internats­
mäßig geführten land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsschulen' gegenüber den saisonmäßig geführ­
ten land- und forstwirtschaftlichen Berufsschulen 
findet ihre Begrüridung darin, daß bei den erst­
genannten Schulen der dauernde Bestand und die 
Besetzung mit hauptamtlichen BerufssdlUlleitern 
und -lehrern vorausgesetzt werden kann. Wenn 
jedoch die Internatsberufsschule mit einer land­
und forstwirtschaftlichen FachsdlUle organisa­
torisch verbunden ist, soll die LeitersteIle der Be­
rufsschule nicht zwingend durch das Gesetz' für 
s,chulfest erklärt werden. 

§ 20 entspricht wörtlich dem §i20 LaDÜG. 1962, 
nur der letzte Halbsatz wurde weggelassen, weil 
er für den Bereich des land- und forstwirtschaft­
lichen Schulwesens bedeutungslos ist. 

Zu § 21: 

Die Abs. 1 bis 4 und 8 bis 10 des § 21 LaDÜG. 
1962 sind unverändert in den' vorliegenden 
Entwurf aufgenommen worden. Inwieweit den 
gemäß Art. 14 a Abs. 4 lit. c B.-VG. vorge­
sehenen land- und forstwirtschaftlichen Schulbei­
räten vor der Besetzung schulfest,er Stellen ein 
Anhörungsrecht eingeräumt wird, ist entsprechend 
dem im Entwurf vorliegenden Grundsatzgesetz 
über die Erridrtung von land- und forstwirt­
schaftlidlen Schulbeiräten S3!me der Landes­
gesetzgebung. 

Zu § 22: 

Die Abs. 1 und 2 decken sich wörtlidl mit 
§ 22 Abs. 1 und 2 LaDÜG. 1962. 

Da es bei land- und forstwirtschaftlich,en Be­
rufsschulen keine ständigen Stellvertreter des 
Leiters gibt, sind die Vorsdlriften des § 22' 
Abs. 3 LaDÜG. 1962 für die land- und forst­
wirtschaftlidl·en Berufsochulen gegenstandslos. 

Zu §§ 23 bis 27: 
Dies,e Bestimmung~n entspre'dlen - abgesehen 

von Anpassungen an die Terminologie im land­
und forstwirtschaftlidlen Schulwesen - wörtlich 
den §§ 23 bis 27 LaDÜG. 1962. 

Zu § 28: 
Wegen der bestehenden besonderen Organi­

sationsformenim Bereich des land- und forst­
wirtschaftlichen Schulwesens mußten die Bestim­
mungen des § 28 LaDÜG. 1962. dul'cru Vor­
schriften ergänzt werden, wonach der land- und 
forstwirtsdlaftlime Landeslehrer verpflichtet 
werden kann, an dem der Schule allenfalls ange­
schlossenen Internat Erzieherdienst zu leisten 
beziehungsweise seiner Ausbildung entprechende 
Tätigkeiten im Lehrbetr.jeb oder Lehrhaushalt 
sowie gewisse Beratungsfunktionen zu verriffiten 
(Abs. 5). Bei der Auslegung der Worte "seiner 
Ausbildung angemessen" wi.rd davon auszugehen 
sein, weldle Tät'igkeiten die Beamten der Ver­
wendungsgruppen A (L 1), B (L 2) und C (L 3) 
im Bereich der allgemeinen Verwaltung des Bun­
des beziehungsweise der Länder zu verrichten 
haben. 

Zu §§ 29 und 30: 
Diese Bestimmungen übernehmen den im vor­

liegenden Zusammenhang wesentlichen Inhalt 
der §§ 29 und 30 LaDÜG.1962. 
, Zu § 29 Abs. 1 wäre noch zu bemerken, daß 
dem Leiter einer land- und forstwirtsruaftlidlen 
Fadlsdlule beziehungsweise einer land- und forst­
wirtschaftlidlen Internatsberufssmule in der 
Regel auch die Leitung des der Sdlule allenfalls 
angeschlossenen Lehrbetriebes und des Internates 
obliegt. 

Zu § 29 Abs. 2 wird festgehalten, daß es den 
Gegebenheiten im BelCeich des land- und forst­
wirts·ruaftlidlen Schulwesens besser entspricht, 
wenn sidl ,der Leiter während der Unterridlts-' 
zeit im Schulbereich (und nicht, wie im LaDÜG. 
1962 vorgesehen, im Smulhause) aufzuhalten 
hat. 

Zu § 31: 
Die Bestimmungen über die Lehrpflichtermäßi­

gung wurden in ihrer Formulierung weitgehend 
den diesbezüglichen Bestimmungen des Bundes­
gesetzes über das Ausmaß der Lehrverpflichtung 
der Bundeslehrer, BGBI. Nr. 244/1965, und der 
1. NovelLe zum LaDÜG. 1962, BGBl. Nr: 245/ 
1965, angepaßt. 
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Zu § 32: I Zu § 38: 

Die Anrechnung der Wegzeiten auf die Lehr- In diesen Bestimmungen wird die Lehrver-
verpflichtung soll in einer vom LaDÜG. 1962 pflichtung der Leiter der land- und forstwirt­
abweichenden Art erfolgen. Da es im Bereich I schaf tl ich en Berufs- und Fachschulen in ähnlicher 
des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens Weise festgelegt, wie dies durch das Bundes­
vielfach vorkommen wird, daß ein Lehrer an gesetz über das Ausmaß der Lehrverpflichtung 
mehreren Schulen verwendet wird, würde es eine der Bundeslehrer, BGBL Nr. 244/1965, für diese 
,ungerechtfertigte Härte darstellen, wenn Weg- Lehrergruppe geschieht. 
zeiten unter einer Stunde nicht auf die Lehrver-
pflichtung angerechnet würden. Andererseits Zu § 39: 
ist eine Vollanrechnung dieser Zeiten im Hin­
blick darauf, daß auch die Verwendung im Lehr­
betrieb, die jed.enfalls qualitativ höher zu werten 
ist als die Wegzeit, nur zur Hälfte auf die Lehr­
verpflichtung angerechnet wird, nicht gerecht­
fertigt. 

Zu §§ 33 und 34: 

Die entsprechenden Paragraphen des LaDÜG. 

Diese Bestimmung entsprich,t sinngemäß dem 
§ 38 Abs. 5 LaDÜG. mit der Einschränkung, 
daß sie keine Anwendung findet, wenn die 
Lehrer während der unterrichtsfreien Zeit bei 
einer Dienststelle der Verwaltung (einschließlich 
des land- und forstwirtschaftlichen Fötderungs­
dienstes) öder im Lehrbetrieb oder Lehrhaushalt 
verwendet werden. 

1962 wUrden unverändert übernommen. Zu § 40: 

Zu §§ 35 und 36: 

Nach der bisher geltenden, durch Erlaß des 
Bundesministeriums für Lancl- und Forstwirt­
schaft getroffenen Regelung ist die Lehrverpflich­
tung nach Verwendungsgruppen gestaffelt. Dem­

,Diese Bestimmungen enthalten jene Neben­
leistungen, die in die Lehrverpflichtung einge­
rechnet werden können. Sie entsprechen den in 
der 1. Novelle zum LaDÜG. 1962 vorgesehenen 
Regelungen. 

nach hatten di: Lehrer 'der Verwendungs- i Zu § 41: 
gruppe L 1 21, die der Verwendungsgruppe L 21 . '. . . 
26 und die der Verwendungsgruppe L 3 28 Wo- . In dles~n Bes.~~~mu.ngen. Wird festge~egt, wie 
chenstunden Lehrverpflichtung. Dieses System die sonstigen 1 atlgk.elt.en Im. LehrbetrIeb oder 
der Staffelung der Lehrverpflichtung nach Ver- Lehrhaush~lt ()Id~r b.el e1l1er Dl(~nststelle der V. er-, 
wendungsgruppen ist seit dem Inkrafttreten des waltul~g (eIns~hheßhch ~es land- un~ fo~stwJrt­
LaDÜG. 1962 nicht mehr haltbar. Es ist aber sc1;afthchen ForderungsdIenstes), soweIt dIese Ar­
auch sachlich nicht gerechtfertigt, weil die höhere betten ne?en .der Unterric~tstätigkei: verrichtet 
Ausbildung des Akademikers durch die bessere v:erden, III dIe Lehrverp~lcht~lllg e111zu:e,chr:-en 
Besoldung abgegolten erscheint und eine ge- sl?d. Ents.rrechend d.~r blshertg.en PraxIs s,llld 
ringere wödlentliche Lehrverpflichtung aus dIese ArbeIten zur Half te auf dIe Lehrverpflldl­
diesem Grunde nicht gerechtfertigt ist. Der Ent- tung .von 24 .Wochenstundet; anzur,echnen. Es 
wurf teilt daher bei den land- und forstwirt- darf Jedoch nIcht der Fall ellltreten, daß durch 
schaftlichen Berufss,chulen (§ 35) die Lehrver- d~ese Ha~banre0nung das Gesamtausmaß der 
pflichtung na,ch dem Umfang der Belastung des Wochen?lenstlelst~ngen des Lehrers das Ausmaß 
Lehrers in einen theoretischen und in einen der DIenstverpflichtung ellles Verwaltungs­
praktischen Unterricht. Für den theoretischen beamten übersteigt. 
Unterricht soll eine Lehrverpflichtung von Zeiten, in denen ein Lehrer ausschließlidl bei 
24 Wochenstunden und für den praktischen einer Dienststelle der Verwaltung (einschließlich 
Unterricht eine solche von 28 Wochenstunden des land- und forstwirtsch'aftlich,en Förderungs­
festgelegt werden. Für die Lehrer an land-' und dienstes) Dienst verrichtet, sind nicht nach den 
forstwirtschaftlichen Fachschulen schlägt § 36 Bestimmungen dieses Paragraphen, sondern nach 
eine Gliederung der Lehrverpflichtung nach fach- § 18 des vorliegenden Entwurfes zu beurteilen. 
theoretischen (20 Woch,enstunden), hauswirt-
schaftlichen und aUgemein'bildenden (24 Wochen- Zu § '42: 
stunden) und praktischen Unterrichtsgegenstän- I D d' L I I d d f . h f 
cl (28 W h d) D · R laIe elrer an an - un orstwlrtsc a t-

en oc enstun en vor. lese ege ung l'ch B f d F ch ch I ' d R I h . h d f" B d I h I d L h I en eru s- un a s u en III er ege auc 
entspnc t er ur un es e rer ge ten en e r- d E' h d' d d Sch 1 11 f 11 
verpflichtung. . en rZle er lenst an em er. u e a en'a. s 

Zu § 37: 

angeschlossenen Internat zu verrIchten haben, Ist 
es notwendig, in den vorliegenden' Entwurf auch 
Bestimmungen aufzunehmen, wie diese Tätigkeit 

Diese Regelung der Lehrverpflichtung der Re" vergütet wird. Entsprechend den Bestimmungen 
ligionslehrer entspricht dem § 39 Abs, 1 LaDÜG. des § 48 lit,. a finden die Bestimmungen des § 60 
1962, in der Fassung der 1. Novelle zum LaDÜG., i Abs. 3 lit. b des Gehaltsgesetzes .1956 sinngemäß 
BGBL Nr. 245/1965. ! Anwendung. 
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Zu § 43: 

Diese Bestimmung entspricht dem § 9 des Ge­
haltsüberleitrungsgesetzes. 

Zu § 44: 

Durch die vorliegenden Bestimmungen werden 
folgende Urlaubsregelungen vorgeschlagen: 

a) Für Lehrer an ganzjährig geführten land­
und forstwirtschaftlichen Schulen gilt die 
glei,ch,e Regelung, wie sie § 41 LaDÜG. 
vorsieht. 

b) Für Lehrer an saisonmäßig geführten land­
und forstwirtschaftlichen Schulen, die 
während der unterrichtsfreien Zeit bei 
einer Dienststelle der Verwaltung (ein­
schließlich des land- und forstwirtschaft­
lichen Förderungsdienstes) Dienst verrich­
ten, soll für die Urlaubsberechnung ein 
Mischsystem eingeführt werden, das sich 
aus einer starren Komponent,e von 
26 Werktagen (entsprechend dem dur,ch­
schnittlichen Urlaub eines V,erwaltungs­
beamten) und einer weiteren Komponente 
zusammensetzt, die sich an der Zeit 
orientiert, die der Lehrer in dem betreffen­
den Jahr tatsächlich voUbeschäftigt 1m 
Unterricht verbracht hat. 

c) Land- und forstwirtschaftliche Landes­
lehrer, die mehr als ein Schuljahr bei einer 
Dienststelle der Verwaltung (einschließlich 
des land- und forstwirtschaftlichen Förde­
rungsdienstes) Dienst verrichten, haben ge­
mäß § 18 Abs. 3 Anspruch auf den für die 
Bediensteten dieser Dienststelle vorgesehe­
nen Urlaub. 

Zu §§ 45 bis 47: 

Die Bestimmungen der §§ 42 bis 44 LaDÜG. 
1962 wurden, soweit sie für den Bereich des 
land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens an­
wendbar sind, in den vorliegenden Entwurf 
übernommen. 

Zu §§ 48 bis 51: 

Die Bestimmungen des V. Hauptstückes des 
vorliegenden Gesetzentwurfes wurden wörtlich 
dem LaDÜG. 1962 in seiner geltenden Fassung 
entnommen. Nicht aufgenommen wurden ledig­
lich die Bestimmungen des § 47 LaDÜG. 1962 
(Betrauung eines Landeslehrers mit Schulauf­
skhtsfunktionen). Da die Schulaufsicht über die 
land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und 
Fachschulen - soweit es sich nicht um angeglie­
derte Schulen im Sinne des Art. 14 a Abs. 2 lit. c 
B.-VG. handelt - durch die Länder ausgeübt 
wird, sind die Bestimmungen des § 47 LaDÜG. 
1962 für den Bereich des land- und forstwirt­
schaftlichen Schulwesens gegenstandslos. 

Zu §§ 52 bis 59: 

Die Bestimmungen der §§ 50 bis 57 LaDÜG. 
1962 (VI;. und VII. Hauptstück) wurden weit­
gehend in den vorliegenden Entwurf über­
nommen. 

Zum vorliegenden Entwurf wäre noch zu be­
merken, daß sich' die Dienstbeschreibung für jene 
Lehrer, die bei einer Dienststelle der Verwaltung 
(einschließlich des land- und forstwirtschaftlichen 
Förderungsdienstes) verwendet werden, auch auf 
diese Tätigkeiten zu erstrecken hat. 

Zu §§ 60 bis 62: 

Die Bestimmungen der §§ 59 bis 61 LaDÜG. 
1962 wurden unverändert übernommen. Die 
Vorschriften des § 58 LaDÜG. 1962 konnten 
entfallen, weil sie für das land- und forstwirt­
schaftliehe Sch'ulwesen bedeutungslos sind. 

Zu §§ 63 und 64: 

Diese Bestimmungen entsprechen wörtliclt den 
§§ 62 und 63 LaDÜG. 1962. 

Zu § 65: 

Vollzugsklausel 
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